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Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Verkehr 

Entwurf einer Verordnung zum Bürokratierückbau im Verkehrsbereich 

A. Problem und Ziel 

Der Abbau unnötiger bürokratischer Belastungen ist ein zentrales Versprechen der Bun-
desregierung im Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode. Deutschland sieht sich aktuell 
einer übermäßigen Regelungsdichte gegenüber, die in vielen Bereichen als Modernisie-
rungsbremse wirkt. Administrative Belastungen binden wertvolle Ressourcen, lähmen die 
Dynamik der deutschen Wirtschaft und erschweren den internationalen Wettbewerb. Wer-
den diese Belastungen nicht reduziert, kann dies die Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit des Standorts Deutschland beeinträchtigen.  

Um diese Blockaden im Verkehrssektor ganzheitlich zu lösen, hat das Bundesministerium 
für Verkehr eine ressortspezifische Entlastungsoffensive gestartet. Mit der vorliegenden Bü-
rokratierückbauverordnung im Verkehrsbereich, die als flankierende Maßnahme zum pa-
rallel vorbereiteten Bürokratierückbaugesetz Verkehr konzipiert ist, wird ein umfassender 
Reformprozess angestoßen.  

Das Paket geht dabei weit über den bloßen Rückbau von Informationspflichten hinaus. Es 
umfasst grundlegende Vereinfachungen von Verwaltungsverfahren, die Beseitigung natio-
naler Doppelregelungen sowie die Rückführung nationaler Sonderregelungen auf unions-
rechtlich erforderliche Mindestvorgaben (Abbau von „Gold Plating“ hin zu einer 1:1 Umset-
zung) und trägt darüber hinaus dazu bei, Verwaltungsverfahren effizienter auszugestalten 
und administrativen Aufwand zu reduzieren.  

Dieses Vorhaben ist ein integraler Bestandteil einer einheitlichen Modernisierungsstrategie, 
die sowohl die Modernisierungsagenda Bund als auch die Föderale Modernisierungsa-
genda operativ mit Leben füllt. Zentrales Ziel ist die ganzheitliche und spürbare Entlastung 
von Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft sowie der Verwaltung, um den Weg für Inves-
titionen und Innovationen im Verkehrssektor freizumachen und die Verwaltungsebenen im 
Sinne einer effizienten Zusammenarbeit spürbar zu entlasten. 

B. Lösung 

Die Verordnung bündelt ein breites Spektrum an Entlastungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen auf der Verordnungsebene, um Verwaltungsabläufe effizienter, digitaler und bür-
gernäher zu gestalten:  

• Beschleunigung durch moderne Verfahrensdogmatik: Durch die Einführung von 
Genehmigungsfiktionen sowie die Vereinfachung von Nachweis- und Prüfanforde-
rungen werden Verwaltungsabläufe beschleunigt. Dadurch können zeitaufwendige 
Doppelprüfungen reduziert und Verwaltungsentscheidungen effizienter getroffen 
werden.  

• Abbau von „Gold Plating“ im Luftverkehr: Im Luftverkehr werden nationale Vor-
schriften an unionsrechtliche Vorgaben angepasst und bestehende Doppelregelun-
gen beseitigt. Hierzu zählen insbesondere Anpassungen der nationalen Regelun-
gen für unbemannte Luftfahrzeuge, einschließlich der Streichung spezifischer deut-
scher Gewichtsvorgaben. Darüber hinaus werden Genehmigungsverfahren verein-
facht und Vorschriften modernisiert, indem das Genehmigungserfordernis dort ab-
geschafft wird, wo der Betrieb von unbemanntem Fluggerät im öffentlichen Interesse 
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durch oder im Auftrag und unter Aufsicht von Behörden stattfindet. Die Maßnahmen 
tragen dazu bei, bestehende Wettbewerbsnachteile im europäischen Binnenmarkt 
abzubauen. Ferner werden Meldepflichten für Ereignismeldungen an EU-Recht an-
gepasst und damit vereinfacht. 

• Vermeidung von Redundanz und Bereinigung veralteter Normen: Aufhebung 
überflüssig gewordener Vorschriften, wie die Regelung zur Gepäckaufbewahrung 
im Eisenbahnrecht. Zudem erfolgt eine konsequente Streichung von Doppelprüfun-
gen, Anzeige- und Nachweispflichten, sofern Daten bereits durch harmonisierte EU-
Systeme (z. B. Teil-21 Leicht) oder andere Aufsichtswege vorliegen. Nationale und 
europäische Meldewege werden zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen harmoni-
siert.  

• Prozessvereinfachung, Flexibilisierung und Ressourceneffizienz: Durch die 
Nutzung moderner digitaler Zulassungswege werden administrative Hürden abge-
baut und nationale Innovationshindernisse für Unternehmen und Technikentwickler 
beseitigt. Die Bündelung zersplitterter Behördenzuständigkeiten sowie Erleichterun-
gen für den Amateurbau fördern die technische Eigeninitiative. Gleichzeitig ermög-
lichen neue operative Verfahren in der Flugsicherung eine Steigerung der Kapazi-
täten bei gleichzeitiger CO2- und Lärmverringerung.  

• Bürgerorientierte Entlastung und Fachkräftesicherung: Abschaffung des bun-
desweiten Fachkundenachweises im Fahrerlaubnisrecht, um den regionalen Bedarf 
an Fahrpersonal schneller sowie bürokratieärmer zu decken und dem akuten Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken. 

Die Änderungen erfolgen ausschließlich dort, wo Anpassungen auf Verordnungsebene 
möglich sind und keiner gesetzlichen Änderungen bedürfen.  

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger verändert sich der jährliche Erfüllungsaufwand wie folgt: 

Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden): -250 

Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro):    0 

Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden):    0 

Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro):    0 

Jährlich aus nationalem Recht: -250 
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Jährlich aus EU-Vorgaben: -250 
Stunden 

0 Tsd. 
Euro 

Einmalig aus nationalem Recht: 0 Stun-
den 

0 Tsd. 
Euro 

Einmalig aus EU-Vorgaben: 0 Stun-
den 

0 Tsd. 
Euro 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für den Normadressaten Wirtschaft ergibt sich eine Reduzierung des laufenden jährlichen 
Erfüllungsaufwands wie folgt. 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): −  44.124 

davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 328 

Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro):    0 

Jährlich aus nationalem Recht: −  44.124 

Jährlich aus EU-Vorgaben:  

Einmalig aus nationalem Recht:    0 

Einmalig aus EU-Vorgaben:    0 

 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch das geplante Regelungsvorhaben der Bundesregierung ergibt sich beim Normadres-
sat Verwaltung folgende Veränderung:  

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): −   508 

davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): −   80 

davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): −   428 

Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro):    0 

davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):    0 

davon auf Landesebene (in Tsd. Euro):    0 
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F. Weitere Kosten 

Durch das Regelungsvorhaben entstehen dem Normadressaten Wirtschaft zwar zusätzli-
che jährliche weitere Kosten in Höhe von 00,00 EUR, jedoch wird die Wirtschaft entlastet 
in Höhe von 00,00 EUR. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau sind nicht zu 
erwarten. 

Alternativ: Die Wirtschaft wird von Gebühren in Höhe von rund XXX Euro entlastet. 
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Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Verkehr 

Entwurf einer Verordnung zum Bürokratierückbau im Verkehrsbereich  

Vom ... 

Die Bundesregierung verordnet aufgrund des § 1 Absatz 2 Nummer 3 und § 5 Absatz 1 
Satz 1 des Verkehrssicherstellungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
Oktober 1968 (BGBl. I S. 1082), das zuletzt durch Artikel 40 des Gesetzes vom 15. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, 

und 

das Bundesministerium für Verkehr verordnet aufgrund:  

– des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b, Nummer 6, 8, 18, Absatz 3 
Nummer 1, Absatz 4 Satz 2 Nummer 2, Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 sowie 
Absatz 9 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 
März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 
Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 46) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 
des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. I S. 3165), das 
durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI I S. 1474) geändert worden 
ist und dem Organisationserlass vom 6. Mai 2025 (BGBI. 2025 Nr. 131) nach Anhörung 
der zuständigen obersten Landesbehörden, 

– des § 57 Absatz 1 Nummer 2 des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 23. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 47) geändert worden ist, 

– des § 26 Absatz 1 Nummer 1, 1b und 1f des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. 
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 164) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 
(BGBI. I S. 3165), das durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist, und dem Organisationserlasses vom 6. Mai 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 131), 

– des § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Absatz 3 Satz 2 des Allgemeines Eisen-
bahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 164) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes 
vom 16. August 2002 (BGBI. I S. 3165), das durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBI. I S. 1474) geändert worden ist und dem Organisationserlass vom 
6. Mai 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 131) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz, 

– des § 26 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a, Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I 
S. 2439), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 164) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpas-
sungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. I S. 3165), das durch Artikel 7 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, und dem Organisa-
tionserlass vom 6. Mai 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 131) im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
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– des § 32 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 4, 5, 6 und 9a, Satz 3 und 4 sowie Absatz 4 
Nummern 3, 4 und 5 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. 
Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 40) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 
des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. I S. 3165), das 
durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, und dem Organisationserlass vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131), im Ein-
vernehmen  mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, 

– des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. März 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 82, Nr. 126), 
das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 409) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungs-
gesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. I S. 3165), das durch Artikel 7 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, und dem Organisations-
erlass vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131), 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 

Artikel 2 Änderung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 

Artikel 3 Änderung der Verordnung über Ausnahmen von Straßenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit Überlänge 

Artikel 4 Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung 

Artikel 5 Änderung der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Per-
sonenverkehr 

Artikel 6 Änderung der Verordnung zur Sicherstellung des Eisenbahnverkehrs 

Artikel 7 Änderung der Triebfahrzeugführerschein- Prüfungsverordnung 

Artikel 8 Änderung der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung 

Artikel 9 Änderung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

Artikel 10 Änderung der Eisenbahnverkehrs-Verordnung 

Artikel 11 Änderung der Binnenschifffahrtstraßen-Ordnung 

Artikel 12 Änderung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Artikel 13 Änderung der Verordnung über Luftfahrtpersonal 

Artikel 14 Änderung der Verordnung über die Durchführung der Flugsicherung 

Artikel 15 Änderung der Flugsicherungspersonalausbildungsverordnung 

Artikel 16 Änderung der Luftverkehrs-Ordnung 

Artikel 17 Inkrafttreten 
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Artikel 1 

Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 

Die Fahrerlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Februar 2026 (BGBI. 2026 I Nr. 46) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:  

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 48 durch die folgende Angabe ersetzt:  

„§ 48 Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, Verordnungsermächtigung“. 

2. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

„§ 48 

Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, Verordnungsermächtigung“. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 wird die Angabe „hat,“ durch die Angabe „hat und“ ersetzt. 

bb) In Nummer 6 wird die Angabe „beibringt und“ durch die Angabe „beibringt.“ 
ersetzt. 

cc) Nummer 7 wird durch folgende Nummer 7 ersetzt: 

7. „ falls die Erlaubnis für Taxen, Mietwagen und den gebündelten Bedarfs-
verkehr gelten soll – einen Nachweis der Fachkunde vorlegt sofern die-
ser auf Grundlage einer Verordnung nach Absatz 4a gefordert ist“. 

c) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu-
sätzlich zu den Voraussetzungen des Absatzes 4 einen Nachweis der Fachkunde 
zu verlangen. Die Landesregierung kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

In der Rechtsverordnung können insbesondere Regelungen getroffen werden über 

1. die Bestimmung der geeigneten Stelle, die den Nachweis der Fachkunde be-
scheinigt, 

2. den Inhalt und Ablauf der Prüfung sowie die Erteilung und Form des Nachwei-
ses der Fachkunde, 

3. die Anerkennung der Nachweise der Fachkunde anderer Länder, 

4. Übergangsbestimmungen für Inhaber einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung, 

5. die Gebühren. 
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Länder, die von der Ermächtigung gemäß Satz 1 Gebrauch machen, können auf 
ihrem Gebiet einen Nachweis der Fachkunde verlangen, wenn dieser keine Vo-
raussetzung für die Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung war, weil 
Landesregierungen von der Ermächtigung gemäß Satz 1 keinen Gebrauch ge-
macht haben. Der Nachweis ist bei der Fahrgastbeförderung mitzuführen und zu-
ständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.“ 

d) Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt: 

„(8) Begründen Tatsachen Zweifel an der körperlichen und geistigen Eignung 
des Fahrerlaubnisinhabers oder an der Gewähr der besonderen Verantwortung 
bei der Beförderung von Fahrgästen des Inhabers einer Fahrerlaubnis zur Fahr-
gastbeförderung, finden die §§ 11 bis 14 entsprechende Anwendung. Ist gemäß 
Absatz 4a ein Nachweis der Fachkunde Voraussetzung für die Erteilung der Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförderung, hat der Inhaber der Erlaubnis auf Verlangen 
der Fahrerlaubnisbehörde seine Fachkunde erneut nachzuweisen, wenn Tatsa-
chen Zweifel begründen, ob er diese Kenntnisse noch besitzt. Bestehen Bedenken 
an der Gewähr für die besondere Verantwortung bei der Beförderung von Fahr-
gästen, kann von der Fahrerlaubnisbehörde ein medizinisch-psychologisches Gut-
achten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung angeord-
net werden.“ 

Artikel 2 

Änderung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 

Die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 126), die 
zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. Die §§ 1 und 2 Absatz 1, die §§ 3 bis 12 und die §§ 14 bis 40 werden gestrichen. 

Artikel 3 

Änderung der Verordnung über Ausnahmen von Straßenver-
kehrsrechtlichen Vorschriften für Fahrzeuge und Fahrzeugkombi-

nationen mit Überlänge 

Die Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für 
Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit Überlänge vom 19. Dezember 2011 (eBAnz 
AT144 2011 V2), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch folgenden Satz ersetzt: 

„Die Erfüllung der in den §§ 4 und 5 festgelegten Voraussetzungen sowie die Ein-
haltung des § 32d der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sind nachzuweisen 
durch ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den 
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Kraftfahrzeugverkehr oder durch ein Gutachten eines nach der Verordnung (EU) 
2018/858 zur Prüfung von Gesamtfahrzeugen der jeweiligen Fahrzeugklasse be-
nannten Technischen Dienstes“. 

b) Nach Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt: 

„Das Gutachten kann auch in digitaler Form auf einem Speichermedium mitgeführt 
werden, wenn dieses bei einer Kontrolle den zuständigen Personen auf Verlangen 
lesbar gemacht werden kann.“ 

2. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „beglaubigte“ gestrichen. 

b) In Absatz 1 wird nach Satz 2 der folgende Satz eingefügt: 

„Die Nachweise nach Satz 2 können auch in digitaler Form auf einem Speicher-
medium mitgeführt werden, wenn dieses bei einer Kontrolle den zuständigen Per-
sonen auf Verlangen lesbar gemacht werden kann.“ 

c) In Absatz 2 wird nach Satz 3 der folgende Satz eingefügt: 

„Die Bescheinigung nach Satz 3 kann auch in digitaler Form auf einem Speicher-
medium mitgeführt werden, wenn dieses bei einer Kontrolle den zuständigen Per-
sonen auf Verlangen lesbar gemacht werden kann.“ 

Artikel 4 

Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung  

Die Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), die zuletzt durch 
Artikel 4 der Verordnung vom 30. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 32) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 30 wird der Absatz 4 durch den folgenden Absatz 4 ersetzt: 

„(4) Feiertage im Sinne des Absatzes 3 sind Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 
Tag der Arbeit (1. Mai), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit 
(3. Oktober) sowie der 1. und 2. Weihnachtstag.“ 

2. § 46 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

Artikel 5 

Änderung der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunter-
nehmen im Personenverkehr 

Die Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr vom 
21. Juni 1975 (BGBl. I S. 1573), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2021 
(BGBl. I S. 822) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 41 Absatz 2 wird die Angabe „das Prüfbuch“ durch die Angabe „darüber hinaus 
das Prüfprotokoll der letzten Sicherheitsprüfung“ ersetzt. 

2. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „das Prüfbuch“ durch die Angabe „darüber hinaus das 
Prüfprotokoll der letzten Sicherheitsprüfung“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Vermerk im Prüfbuch“ durch die Angabe „eine 
schriftliche Erklärung“ ersetzt. 

3. § 45 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe k) wird nach der Angabe „§ 27 Abs. 1“ die Angabe „Absatz 3 oder 4“ 
eingefügt. 

b) In Buchstabe r) wird die Angabe „Prüfbuchs“ durch die Angabe „Prüfprotokolls der 
Sicherheitsprüfung“ ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung der Verordnung zur Sicherstellung des Eisenbahnver-
kehrs  

Die Verordnung zur Sicherstellung des Eisenbahnverkehrs vom 9. September 1976 
(BGBl. I S. 2730), die zuletzt durch Artikel 501 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 2 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Über Maßnahmen nach Absatz 1 ist auf geeignete Weise zu informieren.“ 

Artikel 7 

Änderung der Triebfahrzeugführerschein- Prüfungsverordnung 

Die Triebfahrzeugführerschein-Prüfungsverordnung vom 22. November 2013 (BGBl. I 
S. 4008), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. November 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 345) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Absatz 3 Satz 2wird gestrichen. 

2. § 10 Absatz 6 Satz 2 wird gestrichen.  
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Artikel 8 

Änderung der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung 

Die Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung vom 5. Oktober 2020 (BGBl. I 
S. 2077) wird wie folgt geändert: 

§ 25 wird gestrichen. 

Artikel 9 

Änderung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 8. Mai 1967 (BGBl. 1967 II S. 1563), 
die zuletzt durch […] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „über ihre Aufsichtsbehörden“ gestrichen. 

2. In § 33 Absatz 4 wird die Angabe „zugelassene Sachverständige“ durch die Angabe 
„zugelassene Überprüfungsstellen im Sinne von § 2 Nummer 4 des Gesetzes über 
überwachungsbedürftige Anlagen“ und die Angabe „Sachkundige“ durch die Angabe 
„befähigte Person im Sinne von § 2 Absatz 6 der Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln“ ersetzt. 

3. § 33 Absatz 5 wird gestrichen. 

4. Absatz 6 wird zu Absatz 5. 

Artikel 10 

Änderung der Eisenbahnverkehrs-Verordnung  

Die Eisenbahnverkehrs-Verordnung vom 4. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 208), wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen 

2. Abschnitt 2 wird gestrichen. 

3. Abschnitt 3 wird zu Abschnitt 2 

4. § 15 wird gestrichen. 
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Artikel 11 

Änderung der Binnenschifffahrtstraßen-Ordnung  

Die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 16. Dezember 2011 (BGBl. 2012 I S. 2, 
1666), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 14. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 242) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 3.23 wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 3 wird die Angabe „kann die zuständige Behörde“ durch die Angabe „kann die 
zuständige Behörde auf Antrag“ ersetzt. 

2. Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:  

„Die Zulassung nach Satz 3 gilt als erteilt, wenn die zuständige Behörde nach Ablauf 
einer Frist von einem Monat nach Eingang des vollständigen Antrags keine Entschei-
dung getroffen hat.“ 

Artikel 12 

Änderung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 19. Juni 1964 (BGBl. I S. 370), die zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird folgender Unterabschnitt ergänzt: 

„11. Anzeige des Gelegenheitsverkehrs § 100b“. 

2. § 73 wird durch folgenden § 73 ersetzt: 

§ 73„ 

Genehmigungsbehörde 

Die Genehmigung von Luftfahrtveranstaltungen wird von der Luftfahrtbehörde des Lan-
des erteilt, in dem sich das Veranstaltungsgelände befindet.“ 

3. Nach § 92 wird der folgende § 92a eingefügt: 

„§ 92a 

Beschränkungen 

(1) Die zuständige Behörde kann für Ausflüge allgemein oder für den Einzelfall 
Bedingungen, Auflagen und Befristungen festsetzen. 

(2) Die nach Absatz 1 zuständige Behörde kann Flüge nach Absatz 1 ganz oder 
teilweise untersagen, wenn 
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1. dies im Interesse der Landesverteidigung der Bundesrepublik Deutschland not-
wendig ist oder 

2. der Verdacht besteht, dass der Flug 

a) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung stört oder  

b) geeignet ist, Handlungen zu dienen, die verfassungswidrig im Sinne des Artikels 
26 Absatz 1 des Grundgesetzes oder die nach den im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung bestehenden Rechtsvorschriften unter Strafe gestellt sind, oder 

3. die Flüge ihren Ausgangs- oder Endpunkt in einem Staat haben, der es unterlässt, 
strafbare Handlungen im Sinne des Übereinkommens zur Bekämpfung der wider-
rechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen vom 16. Dezember 1970 (BGBl. 
1972 II S. 1505) und des Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher 
Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt vom 23. September 1971 (BGBl. 
1977 II S. 1229) seinen zuständigen Behörden zum Zwecke der Strafverfolgung 
zu unterbreiten oder Verdächtige auszuliefern sowie entführte Luftfahrzeuge an 
den Staat zurückzugeben, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, oder 

4. durch die Flüge öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. 

(3) Bei der Prüfung nach Absatz 2 Nummer 4 ist davon auszugehen, dass öffent-
liche Interessen in der Regel nicht beeinträchtigt werden, sofern ein Luftfahrtunterneh-
men innerhalb einer Flugplanperiode nicht mehr als 15 Flüge im Gelegenheitsverkehr 
durchführt. Hin- und Rückflug gelten in diesem Fall als ein Flug“. 

4. § 93 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Sie kann mit Bedingungen oder Auflagen verbunden und befristet werden.“ 

5. § 93 Absatz 4 wird durch folgenden Absatz 4 ersetzt: 

(4) „ Die Erlaubnis kann ferner ganz oder teilweise abgelehnt oder ganz oder teil-
weise widerrufen werden. Hierfür gilt § 92a Absatz 2 und 3 entsprechend“. 

6. § 95 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt. 

„Der Antrag muss für Einflüge im nichtplanmäßigen Verkehr mit Landungen zu gewerb-
lichen Zwecken (Gelegenheitsverkehr), sofern nicht der Fall des Absatzes 3 vorliegt, 
spätestens zwei volle Werktage vor Beginn des beabsichtigten Fluges, bei einer Reihe 
von mehr als vier Flügen spätestens zwei Wochen vor Beginn der beabsichtigten Flüge 
bei der Erlaubnisbehörde eingegangen sein.“ 

7. Die §§ 96a und 96b werden wird durch folgenden §§ 96a und 96b ersetzt: 

„§ 96a 

Beschränkungen 

(1) Die zuständige Behörde kann für Einflüge allgemein oder für den Einzelfall 
Bedingungen, Auflagen und Befristungen festsetzen. 

(2) Die nach Absatz 1 zuständige Behörde kann Flüge nach Absatz 1 ganz oder 
teilweise untersagen. Hierfür gilt § 92a Absatz 2 und 3 entsprechend. 
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(3) Für Luftfahrtunternehmen, die ihren Hauptsitz nicht im Geltungsbereich des 
Luftverkehrsrechts der Europäischen Union haben, kann die zuständige Behörde zur 
Herstellung und Gewährleistung der Gegenseitigkeit über die Vorschriften der §§ 94 
bis 96, 97 und 98 hinaus der Art und Wirkung nach gleiche Beschränkungen festsetzen, 
denen Luftfahrtunternehmen, die ihren Hauptsitz im Geltungsbereich dieser Verord-
nung haben, im Heimatstaat jener Unternehmen unterliegen, sowie die Durchführung 
von Flügen im Gelegenheitsverkehr vom Bestehen der Gegenseitigkeit abhängig ma-
chen. Gleiches gilt vorbehaltlich des Luftverkehrsrechts der Europäischen Union für 
Luftfahrtunternehmen, die ihren Hauptsitz innerhalb des Geltungsbereichs des Luftver-
kehrsrechts der Europäischen Unionsrechts haben, soweit sie Gelegenheitsverkehr 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Staaten außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Luftverkehrsrechts der Europäischen Unionsrechts durchführen. 

(4) Vorbehaltlich des Luftverkehrsrechts der Europäischen Union kann die zu-
ständige Behörde Flüge im Gelegenheitsverkehr von den in Absatz 3 genannten Luft-
fahrtunternehmen untersagen oder mit Nebenbestimmungen versehen, sofern dies 
zum Schutze vor nachteiligen Auswirkungen für Luftfahrtunternehmen mit Sitz im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung erforderlich ist. 

§ 96b 

Verpflichtung zum Verlassen des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland 

Luftfahrzeuge, die nicht im Geltungsbereich des Luftverkehrsrechts der Europäi-
schen Union eingetragen und zugelassen sind, haben deutsches Hoheitsgebiet spä-
testens mit Ablauf der im Antrag gemäß § 95 oder in der Einflugerlaubnis genannten 
Frist oder, falls keine Frist angegeben ist, nach Erledigung des mit dem Einflug verfolg-
ten Zweckes wieder zu verlassen. In besonderen Ausnahmefällen kann auf Antrag die 
Aufenthaltsdauer verlängert werden.“ 

8. Nach § 100a wird der folgende Unterabschnitt eingefügt: 

„11. Anzeige des gewerblichen Gelegenheitsverkehrs 

§ 100b 

Anzeige Gelegenheitsverkehr 

(1) Die Anzeige nach § 22 des Luftverkehrsgesetzes ist beim Bundesministerium 
für Verkehr oder einer von ihm bestimmten Stelle einzureichen. 

(2) Gelegenheitsverkehr nach § 22 des Luftverkehrsgesetzes kann vorbehaltlich 
der Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen durchgeführt werden, wenn er recht-
zeitig und vollständig angezeigt und nicht vor der angegebenen Zeit des Fluges unter-
sagt wird. 

(3) § 65 sowie die §§ 92a, 95 und 96a und 96b dieser Verordnung gelten entspre-
chend.“ 
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Artikel 13 

Änderung der Verordnung über Luftfahrtpersonal 

Die Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Februar 1984 (BGBl. I S. 265), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5190) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 105 durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 105 (weggefallen)“. 

2. § 2 Absatz 4 wird gestrichen. 

3. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 111a“ durch die Angabe „§ 111a und“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „Identität und“ durch die Angabe „Identität.“ ersetzt  

c) Nummer 3 wird gestrichen. 

4. § 10 Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen. 

5. § 11 Absatz 2 Nummer 1 wird gestrichen. 

6. § 15 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

7. In § 26 Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 2“ gestrichen. 

8. In § 28 Absatz 3 Nummer 3 wird die Angabe „das Luftfahrt-Bundesamt“ durch die An-
gabe „die zuständige Stelle“ ersetzt. 

9. § 62 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „500 Stunden“ durch die Angabe „300 Stunden“ ersetzt. 

b) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:  

„Sie erstreckt sich auf die Sachgebiete 

1. Luftrecht,  

2. allgemeine Luftfahrzeugkenntnisse: Hubschraubertechnik, Elektrotechnik, 
Triebwerktechnik, Instrumentenkunde,  

3. Flugleistung und -planung: Beladung und Schwerpunkt, Flugplanung und Über-
wachung, Flugleistung,  

4. menschliches Leistungsvermögen,  

5. Meteorologie,  

6. Navigation: allgemeine Navigation und Funknavigation, 

7. betriebliche Verfahren und 
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8. Sprechfunkverkehr.“ 

10. § 104 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 werden durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt: 

(2) „ Die Erlaubnis nach Absatz 1 wird durch Aushändigung des Ausweises für 
Prüfer von Luftfahrtgeräten der Klasse 5 erteilt. Die Erlaubnis berechtigt in der 
Klasse 5 zur Stück- und Nachprüfung von Luftsportgeräten nach § 1 Absatz 1 
Nummer 7 der Luftverkehrs-Ordnung.  

(3) Die Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät der Klasse 5 für Luftsportgerät 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 7 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung wird erteilt für 
die Fachrichtungen 

1. Flugwerk mit Triebwerk, 

2. Elektronische Ausrüstung und 

3. Rettungsgeräte.“ 

b) Absatz 5 wird durch folgenden Absatz 5 ersetzt: 

(5) „ Die Form der Erlaubnis der Klasse 5 richtet sich nach Muster 9a der An-
lage 1 zu dieser Verordnung“. 

c) Absatz 6 wird gestrichen. 

11. § 105 wird gestrichen. 

12. § 106 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird zu Absatz 1. 

c) Absatz 3 wird zu Absatz 2 und wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

(2) „ Betriebe, die eine Ausbildung zur Erfüllung der Voraussetzungen nach 
Absatz 1 Nummer 3 oder 4 durchführen, bedürfen der Genehmigung durch die 
nach § 5 zuständige Stelle“. 

13. § 107 wird durch folgenden § 107 ersetzt:  

§ 107„ 

Ersetzbarkeit der Berufsausbildung  

Die Berufsausbildung nach § 106 Absatz 1 Nummer 1 kann ersetzt werden durch 

1. den Abschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten Technikerschule oder 

2. den Abschluss einer Fachhochschule oder einer wissenschaftlichen Hochschule 
einschlägiger Fachrichtung.“ 

14. § 108 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 
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(1) „ Die zuständige Stelle kann auf die beruflich ausgeübte Tätigkeit nach § 106 
Absatz 1 Nummer 2 eine gleichwertige, den Anforderungen förderliche Beschäfti-
gungszeit bis zu einem Jahr anrechnen.“ 

15. § 110 Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt: 

(5) „ Gültige Erlaubnisse für Prüfer von Luftfahrtgerät der bisherigen Klasse 4 für 
die Freigabe nach Instandhaltung von Flugmotoren, Bordhilfsmotoren (APU), Luft-
schrauben und Flugsicherungsausrüstung die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
erteilt wurden behalten ihre Gültigkeit und können durch das Luftfahrt-Bundesamt in-
nerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung auf der 
Grundlage der bisherigen Regelungen in der Gültigkeit einmalig verlängert oder erneu-
ert werden“. 

16. § 111a wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt: 

(1) „ Das freigabeberechtigte Personal bedarf einer Lizenz zur Ausübung der 
Prüf- und Zulassungstätigkeit. Die fachlichen Voraussetzungen, die Art und der 
Umfang für den Erwerb der Lizenzen als freigabeberechtigtes Personal richten 
sich nach Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014. Für Luftfahrzeuge nach 
§ 1 Absatz 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung stellt das Luftfahrt-Bundesamt 
auf Antrag eine Erweiterung des Berechtigungsumfangs aus oder erteilt eine Li-
zenz für freigabeberechtigtes Personal. Für diese Erweiterung oder diese Erteilung 
gelten die Anforderungen für die Erteilung der Berechtigung des Anhangs III der 
Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 entsprechend.  

(2) Betriebe, die eine Ausbildung von freigabeberechtigtem Personal nach 
Absatz 1 durchführen, bedürfen der Genehmigung durch das Luftfahrt-Bundes-
amt. Die fachlichen Voraussetzungen, die Erteilung und der Umfang der Geneh-
migung richten sich nach Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014. Das Luft-
fahrt-Bundesamt stellt auf Antrag eine Erweiterung der Genehmigung um die Aus-
bildung von freigabeberechtigtem Personal mit Berechtigungen für Luftfahrzeuge 
nach § 1 Absatz 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung aus. Für diese Erweite-
rung gelten die Anforderungen für die Erteilung der Genehmigung des Anhangs IV 
der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 entsprechend.“ 

b) Nach Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 und 7 eingefügt: 

(6) „ Form und Gültigkeit und Verlängerung der für Luftfahrzeuge nach § 1 Ab-
satz 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung erteilten Lizenzen oder Lizenzan-
hängen für freigabeberechtigtes Personal richten sich nach Anhang III der Verord-
nung (EU) Nr. 1321/2014.  

(7) In besonderen Fällen, insbesondere bei Neuentwicklungen oder histori-
schen Mustern, kann das Luftfahrt-Bundesamt auf Antrag Musterberechtigungen 
erteilen, ohne dass die Anforderungen von Anhang III der Verordnung (EU) 
Nr. 1321/2014 erfüllt sind, wenn hierdurch die Sicherheit des Luftverkehrs und die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden.“ 

17. § 128a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „und nach Absatz 5“ gestrichen. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt: 
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(2) „ Für Prüfungen und Prüfungsverfahren in Bezug auf das geforderte Grund-
wissen nach Anlage I Anhang III (Teil-66) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 oder 
für die theoretische Ausbildung für die Erteilung der Erlaubnis gelten folgende An-
forderungen: 

1. die Prüfungen sind vor einer entsprechenden genehmigten Ausbildungsorga-
nisation oder vor der nach § 5 zuständigen Stelle abzulegen, 

2. die Prüfung ist bestanden, wenn in jedem Prüfungsteil mindestens 75 Prozent 
erreicht wurde; nicht bestandene Prüfungsteile dürfen erst nach Ablauf von 90 
Tagen nach der nicht bestandenen Prüfung wiederholt werden, es sei denn, 
eine entsprechende Schulung wurde besucht, in diesem Fall kann der nicht 
bestandene Prüfungsteil nach 30 Tagen erneut abgelegt werden; für jede Teil-
prüfung sind innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten maximal 3 Versuche 
zulässig, 

3. bestandene Prüfungen des Grundwissens sind 10 Jahre gültig. 

(3) Für Prüfungen und Prüfungsverfahren der praktischen Ausbildung gelten 
folgende Anforderungen: 

1. die Prüfungen sind vor einem nach § 23 Absatz 2 genehmigten Ausbildungs-
betrieb oder vor der nach § 5 zuständigen Stelle oder vor ihr beauftragten Prü-
fern abzulegen; 

2. die Prüfung über die praktische Ausbildung erfolgt nach der erfolgreichen Prü-
fung zum Nachweis des Grundwissens oder nach erfolgreicher Prüfung über 
die theoretische Ausbildung; 

3. Prüfungen in Bezug auf die praktische Ausbildung werden mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ beurteilt; 

4. die Prüfer fertigen einen schriftlichen Bericht über Inhalt und Verlauf der Prü-
fung an und unterzeichnen diesen; aus dem Bericht gehen die Gründe hervor 
für das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung; der Bericht ist von der zu-
ständigen Stelle bis zum Ablauf der Erlaubnis aufzubewahren, mindestens je-
doch für fünf Jahre nach Prüfungsdurchführung; 

5. für jede Prüfung sind innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten maximal 
drei Versuche zulässig; nach dem ersten Fehlversuch ist eine Wartezeit von 
dreißig Tagen notwendig, nach dem zweiten Fehlversuch müssen sechzig 
Tage vergehen, bis ein erneuter Versuch unternommen werden kann; 

6. die beauftragten Prüfer müssen im Besitz einer entsprechenden Erlaubnis im 
Berechtigungsumfang sein, wie sie für die beabsichtigte Prüfung erforderlich 
ist oder über Qualifikation verfügen, welche von der zuständigen Stelle für 
gleichwertig bewertet wird; darüber hinaus müssen sie über besondere fachli-
che Erfahrungen und pädagogische Kenntnisse verfügen.“ 

c) Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen. 
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Artikel 14 

Änderung der Verordnung über die Durchführung der Flugsiche-
rung 

Die Verordnung über die Durchführung der Flugsicherung vom 17. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2068), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 19. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 378) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 11 wird der folgende § 11a eingefügt: 

„§ 11a 

Vorrang aufgrund des Effizienzprinzips; Evaluierung 

(1) Soweit ein Vorrang nach § 11 Absatz 1 dem nicht entgegensteht, sollen die 
für den deutschen Luftraum zuständigen zivilen Flugsicherungsorganisationen einen 
Vorrang für diejenigen Flüge einräumen, für welche die Beauftragte nach § 1 der Ver-
ordnung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunternehmens allgemein oder im Ein-
zelfall vorab anerkannt hat, dass diese aufgrund ihrer Flugstreckenplanung, betriebli-
chen Organisation oder technischen Ausstattung 

1. zu einer Reduzierung führen können von 

a) Schadstoffemissionen oder deren Auswirkungen oder 

b) Fluglärmemissionen oder deren Auswirkungen und 

2. die Durchführung der Flugverkehrskontrolle erleichtern können.  

(2) Die allgemeine Anerkennung und die Anerkennung im Einzelfall nach Ab-
satz 1 sowie die Voraussetzungen für die Anerkennung werden durch die Beauftragte 
nach § 1 der Verordnung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunternehmens in den 
Nachrichten für Luftfahrer bekannt gemacht und im Luftfahrthandbuch Deutschland 
veröffentlicht. 

(3) Die Anwendung der Absätze 1 und 2 ist von der Beauftragten nach § 1 dieser 
Verordnung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunternehmens zu evaluieren. Zu 
beteiligen sind Luftfahrtunternehmen und andere Flugsicherungsorganisationen, die 
von der Anwendung der Vorschrift betroffen sind, das Bundesaufsichtsamt für Flugsi-
cherung sowie das Umweltbundesamt. Der Evaluationszeitraum beginnt am … [einset-
zen: Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] und beträgt sechsunddreißig Monate.“ 

2. In § 26 wird die Angabe „Luftfahrt-Bundesamt“ durch die Angabe „Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung“ ersetzt. 
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Artikel 15 

Änderung der Flugsicherungspersonalausbildungsverordnung 

Die Flugsicherungspersonalausbildungsverordnung vom 10. Oktober 2008 (BGBl. I 
S. 1931), die zuletzt durch Artikel 15 Absatz 32 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 882) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 7 durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 7 (weggefallen)“. 

2. § 7 wird gestrichen. 

3. § 10 Absatz 2 wird gestrichen. 

4. In § 11 Absatz 2 wird die Angabe „die Nachweise nach § 10 Absatz 2 und 3“ durch die 
Angabe „die Nachweise nach Anhang I ATCO.B.030 der Verordnung (EU) 2015/340 
und nach § 10 Absatz 3“ ersetzt. 

5. In § 15 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „nach § 7“ gestrichen. 

6. In § 15 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe „§10 Absatz 2 und 3“ ersetzt durch die 
Angabe „Anhang I ATCO.B.030 der Verordnung (EU) 2015/340 und nach § 10 Ab-
satz 3“. 

7. § 16 Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. 

8. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „nach § 7“ gestrichen. 

b) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt: 

(6) „ Eine Auszubildendenlizenz kann von der Aufsichtsbehörde auf Antrag erneu-
ert werden, wenn die Voraussetzungen des § 6 entsprechend sowie ein gültiges medi-
zinisches Tauglichkeitszeugnis vorliegen, die Sprachkompetenz nach Anhang I 
ATCO.B.030 der Verordnung (EU) 2015/340 und nach § 10 Absatz 3 nachgewiesen 
und sichergestellt ist, dass die erforderlichen Kenntnisse und grundlegenden Fertigkei-
ten nach § 9 für die betriebliche Ausbildung zum Erwerb der jeweiligen Berechtigungen 
vorhanden sind“. 

9. § 26 wird gestrichen. 

10. In § 27 Absatz 4 Nummer 2 wird die Angabe „nach § 7“ gestrichen. 

11. § 47 Absatz 9 und Absatz 11 werden gestrichen. 

12. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

b) „Anlage 1 (zu den §§ 9, 10 Absatz 1, § 11 Absätze 1, 2, 3 und 5, § 47 Absätze 5 
und 8) 
Grundlegende Ausbildung für Fluglotsen – Leistungsnachweise; Sprachenver-
merke“In der Anlage 1 Nummer 2.1 Buchstabe a 6. wird die Angabe „nach § 10 
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Absatz 2 und 3“ durch die Angabe „nach Anhang I ACTO.B.030 der Verordnung 
(EU) 2015/340 und nach § 10 Absatz 3“ ersetzt. 

13. In der Überschrift der Anlage 3 und im Einleitungssatz wird jeweils die Angabe „ Ab-
satz 2„ gestrichen. 

14. Anlage 10 wird gestrichen. 

Artikel 16 

Änderung der Luftverkehrs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch 
Artikel 28 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 10 wird durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 10 (weggefallen)“. 

b) Nach der Angabe zu § 17 die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 17a Risikobewertung“. 

2. § 7 wird durch den folgenden § 7 ersetzt: 

„§ 7 

Meldung von Unfällen und Störungen 

(1) Jede beteiligte Person nach Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010, die Kenntnis vom Eintreten eines Unfalls oder einer schweren Störung 
ziviler Luftfahrzeuge im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 oder 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010 in der jeweils geltenden Fassung hat, die sich im Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland ereignet haben, hat dies unverzüglich der Bundesstelle für 
Flugunfalluntersuchung zu melden. 

(2) Meldungen nach Absatz 1 sollen enthalten: 

1. den Namen und den derzeitigen Aufenthalt des Meldenden, 

2. den Ort und die Zeit des Unfalls oder der schweren Störung, 

3. die Art, das Muster sowie das Kenn- und das Rufzeichen des Luftfahrzeugs, 

4. den Namen des Halters des Luftfahrzeugs, 

5. den Zweck des Flugs, den Start- und den Zielflugplatz, 

6. den Namen des verantwortlichen Luftfahrzeugführers, 

7. die Anzahl der Besatzungsmitglieder und Fluggäste, 
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8. den Umfang des Personen- und Sachschadens, 

9. Angaben über beförderte gefährliche Güter und 

10. eine Darstellung des Ablaufs des Unfalls oder der schweren Störung. 

(3) Der Halter des Luftfahrzeugs ist verpflichtet, auf Verlangen der Bundesstelle 
für Flugunfalluntersuchung zur Vervollständigung der Meldung nach Absatz1 innerhalb 
von 14 Tagen einen ausführlichen Bericht auf zugesandtem Formblatt vorzulegen. 

(4) Pflichten zur Abgabe von Meldungen an das Luftfahrt-Bundesamt, an andere 
Luftfahrtbehörden oder an die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung auf Grund an-
derer Vorschriften oder Auflagen bleiben unberührt.“ 

3. § 9 Absatz 1 bis 3 wird durch die folgenden Absätze 1 bis 3 ersetzt: 

(1) „ Meldepflichtige Personen nach Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 376/2014 melden Ereignisse, sofern sie bei Organisationen beschäftigt sind, vor-
rangig über das Meldesystem ihrer Organisation und ansonsten über das nationale 
Meldeportal beim Luftfahrt-Bundesamt. 

(2) Meldepflichtige Ereignisse sind solche, die in eine der Kategorien nach Arti-
kel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 sowie der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 2015/1018 fallen. 

(3) Eine nach Absatz 1 meldepflichtige natürliche Personen muss Ereignisse 
nach den Absätzen 1 und 2 innerhalb von 72 Stunden, nachdem sie davon Kenntnis 
erhalten hat, melden, sofern außergewöhnliche Umstände dies nicht verhindern.“ 

4. § 10 wird gestrichen. 

5. Nach § 17 wird der folgende § 17a eingefügt: 

„§ 17a 

Risikobewertung 

Beim Überfliegen oder in der Nähe von Gefahrengebieten sind für die in § 1a Ab-
satz 1 des Luftverkehrsgesetzes genannte Luftfahrzeuge auch außerhalb des Hoheits-
gebiets der Bundesrepublik Deutschland eine Risikobewertung durchzuführen und ge-
eignete Maßnahmen zur Risikosenkung zu ergreifen, um einen sicheren Flug zu ge-
währleisten.“ 

6. § 21f Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nummer 1 wird gestrichen. 

bb) Die Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2 

b) Satz 2 wird gestrichen. 

7. § 21k wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 
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(1) „ Keiner Genehmigung nach Artikel 12 der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947 bedarf der Betrieb von unbemannten Fluggeräten im öffentlichen Inte-
resse durch oder im Auftrag und unter Aufsicht von Behörden oder mit hoheitlichen 
Befugnissen ausgestatteten Stellen, wenn der Betrieb zum Vollzug ihrer Aufgaben 
oder zur Ausübung ihrer Befugnisse stattfindet“. 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

(2) „ Die Regelungen der §§ 21h und 21i gelten nicht für den Betrieb von un-
bemannten Fluggeräten durch oder unter Aufsicht von in Absatz 1 genannten Be-
hörden und Stellen.“ 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

8. Die Anlagen 1 und 2 werden gestrichen. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am … [Datum des Inkrafttre-
tens des Bürokratierückbaugesetzes Verkehr] in Kraft. 

(2) Artikel 12 Nummer 8 tritt am 1. Mai 2028 in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt.  

EU-Rechtsakte: 

1. Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über 
die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 94/56/EG (ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 35; L 347 vom 3.12.2014, S. 46), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2024/1230 vom 24. April 2024 (ABl. L, 2024/1230, 29.04.2024) geändert worden ist; 

2. Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission vom 26. November 2014 über die Aufrechterhaltung der 
Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und 
die Erteilung von Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen (ABl. 
L 362 vom 17.12.2014, S. 1; L 38 vom 13.2.2016, S. 14; L 123 vom 16.5.2017, S. 52-54), die zuletzt durch 
die Durchführungsverordnung (EU) 2026/100 vom 15. Januar 2026 (ABl. L, 2026/100, 19.01.2026)geän-
dert worden ist; 

3. Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Ge-
nehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Sys-
temen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. 
L 151 vom 14.6.2018, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/1610 vom 14. Mai 2024 (ABl. L, 
2024/1610, 06.06.2024) geändert worden ist; 

4. Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union 
für Flugsicherheit sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) 
Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 
212 vom 22.8.2018, S. 1; L 296 vom 22.11.2018, S. 41), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2025/1044 vom 23. Mai 2025 (ABl. L, 2025/1044, 06.08.2025) geändert worden ist; 
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5. Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und 
Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge (ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 45; L 3 vom 5.1.2023, 
S. 19), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2024/1110 (ABl. L, 2024/1110, 23.05.2024) 
geändert worden ist. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft sowie 
Verwaltung spürbar von bürokratischen Lasten zu befreien. In einer zunehmend dynami-
schen Mobilitätslandschaft ist eine kontinuierliche Modernisierung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen erforderlich, um Innovationen zu ermöglichen, Investitionen zu erleichtern und 
Verwaltungsverfahren zu beschleunigen. 

Hierzu gehört insbesondere die Reduzierung von Berichts-, Anzeige-, Nachweis- und Mel-
depflichten sowie die Vereinfachung und Digitalisierung von Verwaltungsverfahren.  

Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf werden diese Zielsetzungen im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums für Verkehr konsequent umgesetzt. Der Entwurf bündelt eine 
Vielzahl von Maßnahmen zur Rechtsbereinigung, zur Beseitigung von Doppelregelungen 
sowie Vereinfachung von Genehmigungsverfahren. Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem 
Ziel, durch den Abbau regulatorischer Hemmnisse direkten Nutzen für die betroffenen Ak-
teure zu schaffen: 

• Anpassung nationaler Vorschriften an unmittelbar geltendes Unionsrecht / Abbau 
von „Gold Plating“, 

• Streichung nationaler Doppelregelungen, soweit unionsrechtliche Regelungen den-
selben Sachverhalt bereits abschließend regeln, 

• Streichung überholter Vorschriften, 

• Vereinfachung von Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, 

• Reduzierung administrativer Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, Unterneh-
men sowie der Verwaltung, 

• Digitalisierung von Verwaltungsverfahren und Nutzung digitaler Lösungen zur Ver-
einfachung administrativer Abläufe. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Der Entwurf enthält eine Reihe von Maßnahmen zur Modernisierung und Vereinfachung 
des Verkehrsrechts.  

Im Einzelnen umfasst der Entwurf insbesondere folgende Maßnahmen: 

• Straßenverkehr (Artikel 1 bis Artikel 5) 

Im Straßenverkehr wird die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung durch die Ein-
führung einer Länderöffnungsklausel beim Fachkundenachweis neu ausgestaltet. 
Zudem erfolgt eine Rechtsbereinigung im Bereich der Fahrzeugtypgenehmigung 
durch weitgehende Aufhebung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung, soweit 
deren Regelung durch unmittelbar geltendes Unionsrecht ersetzt worden sind. Im 
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Bereich der Verordnung über Ausnahmen von Straßenverkehrsrechtlichen Vor-
schriften für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit Überlänge sollen digitale 
Nachweise zugelassen werden, um Prozesse zu vereinfachen. Darüber hinaus wird 
die Straßenverkehrs-Ordnung angepasst, um bundesweit uneinheitliche Feiertags-
fahrverbote abzuschaffen und damit administrative Belastungen für Unternehmen 
zu verringern. Zudem wird die Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunterneh-
men im Personenverkehr angepasst, indem insbesondere eine Folgeänderung zum 
Entfall des Prüfbuchs in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung nachvollzogen 
wird, was die Rechtsanwendung für Unternehmen und Behörden vereinfacht. 

• Eisenbahnwesen (Artikel 6 bis Artikel 10) 

Im Eisenbahnrecht werden überholte oder praktisch nicht mehr benötigte Vorschrif-
ten gestrichen. Dies betrifft insbesondere Regelungen der Eisenbahnverkehrs-Ver-
ordnung sowie weitere eisenbahnrechtliche Verordnungen. Ziel ist eine Rechts-
bereinigung und die Reduzierung administrativer Anforderungen, insbesondere 
durch den Wegfall veralteter Anzeige-, Nachweis- und Vorlagepflichten.  

• Binnenschifffahrt (Artikel 11):  

Änderung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung durch Einführung einer Genehmi-
gungsfiktion zur Beschleunigung von Verwaltungsverfahren. 

• Luftverkehr (Artikel 12 bis Artikel 16)  

Im Luftverkehr werden bestehende Regelungen und Verwaltungsverfahren verein-
facht sowie nationale Vorschriften an unionsrechtliche Vorgaben angepasst. Hierzu 
zählen insbesondere Anpassungen der Verordnung über Luftfahrtpersonal zur Ver-
einfachung und Entlastung von Verwaltung und Wirtschaft. Darüber hinaus wird im 
Bereich der unbemannten Luftfahrt der Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen 
insbesondere für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) er-
leichtert; zugleich werden nationale Doppelregelungen abgebaut und bestehendes 
„Gold Plating“ zurückgeführt, um die nationalen Vorschriften stärker an die unions-
rechtlichen Vorgaben anzugleichen. Ergänzend wird in der Luftverkehrs-Ordnung 
eine klare Regelung zum Risikomanagement von Luftfahrtunternehmen eingeführt, 
die eine verpflichtende flugbetriebliche Risikobewertung bei Flügen in Drittstaaten 
beziehungsweise Gefahrengebieten im Ausland vorsieht. Mit der Vereinfachung der 
Meldepflicht für Ereignisse werden zugleich Widersprüche zum EU-Recht aufgelöst 
sowie die nationalen Regelungen, die über EU-Anforderungen hinausgehen, gestri-
chen. 

III. Exekutiver Fußabdruck 

Es haben keine Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte wesentlich zum Inhalt des Ent-
wurfs beigetragen. 

IV. Alternativen 

Keine. 

V. Regelungskompetenz 

Die Regelungskompetenz ergibt sich aus der Ermächtigungsgrundlage für diese Verord-
nung. Es handelt sich um eine Verordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
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Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der Fahrer-
laubnis-Verordnung (Artikel 1) ergibt sich aus § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
und e des Straßenverkehrsgesetzes. Die Zustimmung des Bundesrates ist erforderlich. 

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der Straßen-
verkehrs-Ordnung ergibt sich aus § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 8 in Verbindung mit 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 des Straßenverkehrsgesetzes. Die Zustimmung des Bundesra-
tes ist erforderlich.  

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der Verord-
nung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für Fahrzeuge und 
Fahrzeugkombinationen mit Überlänge ergibt sich aus § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18, 
Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 des Straßenverkehrsgesetzes. Die Zustimmung des 
Bundesrates ist nicht erforderlich. Die Anhörung der obersten Landesbehörden ist er-för-
derlich. 

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der EG-Fahr-
zeuggenehmigungsverordnung (Artikel 2) ergibt sich aus § 6 Absatz 3 Nummer 1 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes. Die Zustimmung des Bundesrates ist erforderlich.  

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der Eisen-
bahnverkehrs-Verordnung (Artikel 5) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz ergibt sich aus § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 164) geändert worden ist, sowie Abschnitt II. Nummer 3 und 
Abschnitt V des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 2025. Die Rege-
lungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der Eisenbahn-Bau- 
und Betriebsordnung (Artikel 6) ergibt sich aus des § 26 Absatz 1 Nummer 1 des All-gemei-
nen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 164) geändert 
worden ist. Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung 
der Verordnung über die theoretische Prüfung für den Erwerb des Triebfahrzeugführer-
scheins (Artikel 7) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend ergibt sich aus § 26 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. 
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 164) geändert worden ist, sowie Abschnitt II 
Nummer 5 und Abschnitt VIII des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 6. Mai 
2025.  

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der Verord-
nung zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwachung von Prüfsachverständigen im 
Eisenbahnbereich (Artikel 8) ergibt sich aus § 26 Absatz 1 Nummer 1f des Allgemeinen Ei-
senbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 164) geändert 
worden ist, sowie Abschnitt II Nummer 5 des Organisationserlasses des Bundeskanzlers 
vom 6. Mai 2025. Die Zustimmung des Bundesrates ist jeweils erforderlich. 

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (Artikel 12), der Verordnung über Luftfahrtpersonal (Artikel 13), der 
Verordnung über die Durchführung der Flugsicherung (Artikel 14), der Verordnung über er-
laubnispflichtiges Personal der Flugsicherung und seine Ausbildung (Artikel 15) und der 
Luftverkehrs-Ordnung (Artikel 16), ergibt sich jeweils aus § 32 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1, 4, 5 und 6 sowie § 32 Absatz 4 Nummer 3 des Luftverkehrsgesetzes. Die Zustimmung 
des Bundesrates ist erforderlich. 
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Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der Verord-
nung über die Durchführung der Binnenschifffahrtsaufgaben (Artikel 16) ergibt sich aus § 3 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes. Die 
Zustimmung des Bundesrates ist nicht erforderlich.  

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung der Verord-
nung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (Artikel 5) ergibt sich 
aus § 57 Absatz 1 Nummer 2 des Personenbeförderungsgesetzes. Die Zustimmung des 
Bundesrates ist erforderlich. 

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VII. Regelungsfolgen 

Die vorgesehenen Regelungen tragen zur Vereinfachung und Straffung der Verwaltungs-
verfahrens sowie zum Abbau bürokratischer Anforderungen im Verkehrsbereich bei. 

Die Verordnung folgt dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit und hat die gleichen unmittel-
baren und mittelbaren Auswirkungen auf Frauen und Männer. Unbeabsichtigte Nebenwir-
kungen sind nicht ersichtlich. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Durch diese Verordnung werden Regelungen, die nicht weiter erforderlich sind, aufgehoben 
sowie in Teilbereichen unter anderem durch den Wegfall von Schriftformerfordernissen ver-
einfacht. Hierdurch wird die Rechtsanwendung insgesamt von bürokratischen Anforderun-
gen entlastet. 

Mit den Änderungen sollen Doppelregelungen im nationalen Recht gestrichen werden, dort 
wo europäische Regelungen ohnehin unmittelbar gelten, und Verfahren vereinfacht und 
beschleunigt werden. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Die Verordnung entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Ent-
wicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient. 

Das Vorhaben berücksichtigt die Vorgaben einer nachhaltigen Entwicklung (§ 44 Absatz 1 
Satz 4 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien). 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 
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4. Erfüllungsaufwand 

4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger  

Durch das geplante Regelungsvorhaben der Bundesregierung kommt es bei Bürgerinnen 
und Bürgern zu einer spürbaren Entlastung.  

Änderung des jährlichen Erfüllungsaufwands der Bürgerinnen und Bürger 

lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm (§§); 
Bezeichnung der 

Vorgabe 

EU-
Recht 

Jährliche 
Fallzahl und 

Einheit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall  

(in Minuten 
bzw. Euro) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand 
(Stunden 
bzw. Tsd. 
Euro) oder 

„gering-
fügig“ 

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-
wand pro Fall in-
klusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

1.1 

Art. 16, § 21f LuftVO; 
Regelung für den Be-
trieb von unbemannten 
Fluggeräten (Änderung) 
(Änderung) 

Ja -250 
Zeitauf-
wand: 60 
Minuten 

Zeitauf-
wand: -250 
Stunden 

 

 
Summe  
Zeitaufwand 
(Stunden) 

   -250  

 
Summe  
Sachaufwand  
(Tsd. Euro) 

   0  

 
aus  
nationalem Recht 

   
Stunden 

0 Tsd. Euro 
 

 
aus  
EU- Vorgaben 

   
-250 Stun-

den 
0 Tsd. Euro 

 

 * Spiegelvorgaben werden in der Spalte „Artikel; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe“ einheitlich gekenn-
zeichnet. 

Einmaliger Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger 

lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm (§§); 
Bezeichnung der 

Vorgabe 

EU-
Recht 

Einmalige 
Fallzahl und 

Einheit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall  

(in Minuten 
bzw. Euro) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand 
(Stunden 
bzw. Tsd. 
Euro) oder 

„gering-
fügig“ 

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-
wand pro Fall in-
klusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

 
Summe  
Zeitaufwand 
(Stunden) 

     

 
Summe  
Sachaufwand  
(Tsd. Euro) 

     

 
aus  
nationalem Recht 

     

 
aus  
EU- Vorgaben 

     

* Spiegelvorgaben werden in der Spalte „Artikel; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe“ einheitlich gekenn-
zeichnet. 

Zur Erläuterung der vorstehenden Berechnungen im Einzelnen: 

Artikel 1 Da die Bürgerinnen und Bürger nicht Normadressat des im Zuge der Novelle des 
Personenbeförderungsrechts 2021 eingeführten Fachkundenachweises waren, entstand 
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für sie seinerzeit kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Insofern werden die Bürgerinnen und 
Bürger durch die geplante Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung auch nicht entlastet.  

4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft  

Für den Normadressaten Wirtschaft ergibt sich eine Änderung des laufenden jährlichen Er-
füllungsaufwands wie folgt:  

Die Verringerung des laufenden Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft aus diesem Rege-
lungsvorhaben unterliegt der „One-in-one-out“-Regel. Da es sich dabei ausschließlich um 
Entlastungen handelt, steht die Summe den jeweils zuständigen Bundesministerien zur 
Kompensation zur Verfügung. 

Änderung des jährlichen Erfüllungsaufwands der Wirtschaft 

lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm (§§); 
Bezeichnung der 

Vorgabe 

EU-
Recht 

IP 
Jährliche 
Fallzahl 

und Einheit 

Aufwand 
pro Fall in 

Euro  
(Zeit × 

Lohnsatz + 
Sach-

aufwand) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand in 
Tsd. Euro 

oder 
„gering-
fügig“  

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-

wand pro Fall  
inklusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

2.1 

Art. 4; § 30 Abs. 4 
StVO; Wegfall von 
erzwungenen Lkw-
Stillständen durch 
die Auf-hebung des 
Lkw-Fahrverbots an 
bundesuneinheitli-
chen Feiertagen 
(Lkw > 7,5 t zGM) 
(Änderung) 

  

-96.600 
Stillstände 
aufgrund 
von Fahr-
verboten 

-280 Euro 
= (-240 / 
60) h × 
70,00 
Euro/h 
(WZ: H) 

-27.048 
Siehe Erläuterun-
gen 

2.2 

Art. 4; § 30 Abs. 4 
StVO; Wegfall der 
Umdisponierungs-
maß-nahmen durch 
den Wegfall von 
Lkw-Fahrverboten 
an bundesunein-
heitlichen Feierta-
gen (Lkw > 7,5 t 
zGM) (Änderung) 

  

-411.000 
Umdispo-
nierungs-
maßnah-
men 

40,70 Euro 
= (20 / 60) h 
× 32,10 
Euro/h 
(WZ: H) + 
30 Euro 

-16.728 
Siehe Erläuterun-
gen 

2.3 

Art. 4; § 46 Abs. 1 
StVO; Ausnahme-
genehmigungen 
von Vorschriften der 
StVO (Änderung: id-
ip 
200610231052207) 
(a*) 

 Ja 

-19.200 
Anträge auf 
Ausnahme-
genehmi-
gungen  

18,19 Euro 
= (32 / 60) h 
× 34,10 
Euro/h 
(WZ: H) 

-349 

Aufwand pro Fall: 
Fallzahl: Ca.  
6 400 Einzel- oder 
Dauergenehmi-
gungen pro bun-
desuneinheitli-
chen Feiertag; FZ 
= 6 400 * 3 = 
19 200 Aufwand 
pro Fall: Aufwand 
in IP 
20061023105220
7 gemessen. 32 
Minuten pro Fall. 

2.4 
Art. 7; § 9 Absatz 3, 
§ 10 Absatz 6 TfPV 

  

-5.000 
Nieder-
schriften 
der Prüfun-
gen 

-3,18 Euro 
= (-4,8 / 
60) h × 
39,70 
Euro/h 
(WZ: H) 

-16 

Aufwand pro Fall: 
Künftig müssen 
Prüfer die Nieder-
schrift nicht mehr 
an die zuständige 
Behörde übersen-
den. 
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lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm (§§); 
Bezeichnung der 

Vorgabe 

EU-
Recht 

IP 
Jährliche 
Fallzahl 

und Einheit 

Aufwand 
pro Fall in 

Euro  
(Zeit × 

Lohnsatz + 
Sach-

aufwand) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand in 
Tsd. Euro 

oder 
„gering-
fügig“  

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-

wand pro Fall  
inklusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

2.5 

Art. 9; § 2 Absatz 3 
Satz 5 EBO; Allge-
meine Anforderun-
gen Eisenbahn-Bau 
und Betrieb 

  0 

0 Euro 
= (0 / 60) h 
× 0,00 
Euro/h 

geringfügig 
geringe Fallzahl 
und geringfügiger 
Aufwand pro Fall 

2.6 

Art. 9; § 33 Absatz 5 
EBO; Überwa-
chungsbedürftige 
Anlagen der Fahr-
zeuge  

    geringfügig  

2.7 

Art. 12; § 100b Luft-
VZO: Wechsel von 
Erlaubnispflicht für 
den gewerblichen 
Gelegenheitsver-
kehr hin zu einer An-
zeigepflicht  

 Ja 

 
-1.040 
Genehmi-
gungsbear-
beitungen 

19,30 Euro 
= (30/ 60) h 
× 38,60 
Euro/h 
(WZ: A-S 
ohne O) 

 
-20 

Siehe Erläuterun-
gen. 

2.8 

Art. 12; § 100b Luft-
VZO: Wechsel von 
Erlaubnispflicht für 
den gewerblichen 
Gelegenheitsver-
kehr hin zu einer An-
zeigepflicht 

 Ja 
 
230 
Anzeigen 

-3,86 Euro 
= (6 / 60) h 
× 38,60 
Euro/h 
(WZ: H) 

 
0,8 

Siehe Erläuterun-
gen. 

        

        

        

2.12 § 33 Absatz 5 EBO     geringfügig  

2.13 § 2 Absatz 3 Satz 5     geringfügig  

 
Summe  
in Tsd. Euro 

    -44.124  

 
davon aus 
Informations-
pflichten (IP) 

    328  

 
aus  
nationalem Recht 

    -44.124  

 
aus  
EU-Vorgaben 

      

* Spiegelvorgaben werden in der Spalte „Artikel; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe“ einheitlich gekenn-
zeichnet. 

Einmaliger Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 

lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm (§§); 
Bezeichnung der 

Vorgabe 

EU-
Recht 

Einmalige 
Fallzahl 

und Einheit 

Aufwand 
pro Fall in 

Euro  
(Zeit × 

Lohnsatz + 
Sach-

aufwand) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand in 
Tsd. Euro 

oder 
„gering-
fügig“  

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-

wand pro Fall  
inklusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

2.6 
§ 9 Absatz 3, § 10 Ab-
satz 6 TfPV 

 geringfügig  geringfügig 
geringe Fallzahl 
und geringfügiger 
Aufwand pro Fall 

2.7 § 25 EPSV  0 

0 Euro 
= (0 / 60) h 
× 
0,00 Euro/h 

geringfügig 
geringe Fallzahl 
und geringfügiger 
Aufwand pro Fall 

2.8 § 2 Absatz 3 EVerkSiV  Unbekannt  geringfügig  
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lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm (§§); 
Bezeichnung der 

Vorgabe 

EU-
Recht 

Einmalige 
Fallzahl 

und Einheit 

Aufwand 
pro Fall in 

Euro  
(Zeit × 

Lohnsatz + 
Sach-

aufwand) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand in 
Tsd. Euro 

oder 
„gering-
fügig“  

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-

wand pro Fall  
inklusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

2.16 § 33 Absatz 5 EBO  Unbekannt 

62,40 Euro 
= (60 / 60) h 
× 
62,40 Euro/
h (WZ: H) 

geringfügig 
siehe Erläuterun-
gen 

2.17 § 2 Absatz 3 Satz 5  Unbekannt  geringfügig  

 
Summe  
in Tsd. Euro 

   0  

 
aus  
nationalem Recht 

   0  

 
aus  
EU-Vorgaben 

   0  

 

Artikel 1 Änderung der Fahrerlaubnis Verordnung 

Für die Wirtschaft entfällt bzw. verringert sich der durch die Verordnung bestehende Erfül-
lungsaufwand, auch wenn dieser noch nicht konkret beziffert werden kann. 
 
Artikel 2 Änderung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 
Für die Wirtschaft entfällt der durch die Verordnung bestehende Erfüllungsaufwand. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass durch das bestehende unmittelbar geltende EU-Typgenehmi-
gungsrecht der Wirtschaft ein Aufwand bereits entstanden ist. 
Der durch die EG-FGV der Wirtschaft entfallene Erfüllungsaufwand belief sich für: 
Die Beantragung der Typgenehmigung nach §§ 4, 16 und 21 EG-FGV auf 46 000 EUR. 

Die Änderung der Typgenehmigung nach §§ 5, 16 Absatz 8 und 21 Absatz 8 EG-FGV auf 
77 000 EUR.  

Artikel 4 Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung  

Wegen eines Fahrverbots muss ein Lkw ggfs. erzwungenermaßen stillstehen und warten 
bis er weiterfahren darf. Durch die Streichung der Fahrverbote an bundesuneinheitlichen 
Feiertagen, würden auch die erzwungenen Stillstände entfallen und damit die Kosten dafür. 
Durch das Lkw-Fahrverbot an einem bundesuneinheitlichen Feiertag werden in der Praxis 
von der Spedition für eine Fahrt eine oder mehrere spezifische Dispositionsmaßnahmen 
um den Verbotszeitraum herum ergriffen, sodass der Lkw gar nicht erst zwischen 0 und 22 
Uhr im Feiertags-Bundesland fahren müsste. Durch die Streichung der bundesuneinheitli-
chen Feiertage, würden auch diese Umdisponierungsmaßnahmen entfallen und damit die 
Kosten dafür. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft nach Vorgaben 

Artikel 12 LuftVZO (Zu lfd. Nr. 2.10) 

Die geplante Änderung verändert die Kriterien, nach denen ein Antrag bzw. neu eine An-
zeige erforderlich ist. Daher kann nicht auf jetzige Antragszahlen zurückgegriffen werden.  

Grundlage der Berechnung sind daher die Anzahl der Flüge im Jahr 2025 von/nach DEU, 
für die ein Flugplan bei der Flugsicherung aufgegeben wurde mit „Art des Fluges“ „N“ und 
„G“. Da ein Flugplan bei Grenzüberschreitung aufzugeben ist, sind dies die Zahlen des 
grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs. Die Zahlen umfassen auch der 
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nichtgewerbliche Luftverkehr, der jedoch von den geplanten Änderungen nicht betroffen ist. 
Davon ausgehend, dass der private Gelegenheitsverkehr i.d.R. nicht grenzüberschreitend 
ist und daher ohne Flugplan stattfindet, wird der Anteil als so gering betrachtet, dass kein 
Abzug stattfindet. Ebenfalls erfasst ist in den Zahlen der Verkehr zu Geschäftszwecken, 
auch dieser ist von den geplanten Änderungen ausgenommen. Da aber hierzu keine Zahlen 
vorliegen, können diese Flüge auch nicht in Abzug gebracht werden.  

Die Anzahl der Anträge bzw. Anzeigen wurde bestimmt auf Basis folgender Annahmen: 

1. i.d.R. werden Hin- und Rückflug gemeinsam beantragt bzw. angezeigt. 

2. i.d.R. werden mehrere Flüge (hin und zurück) gleichzeitig beantragt bzw. angezeigt; im 
Schnitt 13 Flüge pro Antrag bzw. Anzeige.  

Es fanden im Jahr 2025 insgesamt ca. 99.000 Flüge von/nach DEU im Gelegenheitsverkehr 
statt. 

66.000 Flüge wurden durch EU-Luftfahrtunternehmen innerhalb der Union durchgeführt. 
Diese Flüge wären nach den neuen Regeln sowohl von der Erlaubnispflicht als auch der 
Anzeigepflicht befreit. 26.000 Flüge davon werden von DEU-Luftfahrtunternehmen durch-
geführt und fallen bislang unter das Erlaubniserfordernis. Aufgrund von Verfahrensverein-
fachungen in der Praxis wirkt sich der Wegfall jedoch nicht aus. 

Verkehre zwischen DEU und Drittstaaten (außerhalb der EU) beliefen sich 2025 auf insge-
samt ca. 33.000 Flüge im Gelegenheitsverkehr.  

Davon entfielen ca. 3.000 Flüge auf DEU-Luftfahrtunternehmen, 3.000 Flüge auf EU- Luft-
fahrtunternehmen und 27.000 Flüge auf Drittstaaten-Luftfahrtunternehmen.  

Durch die Umstellung auf ein einheitliches Anzeigeverfahren ist zu erwarten, dass DEU- 
und EU- Luftfahrtunternehmen jährlich bis zu 230 Anzeigen vornehmen müssten. Der Auf-
wand hierfür ist als gering anzusehen. Einerseits liegen die Daten aufgrund der zuvor durch-
zuführenden Beantragung/Anzeige der Flüge in den jeweiligen Drittstaaten bereits vor und 
müssen nur noch digital an das LBA übermittelt werden. Zudem entfällt die unternehmens-
interne Separierung von Linienflügen und geplanten Reihen von Flügen im Gelegenheits-
verkehr, da diese zukünftig zu den jeweiligen Flugplanwechseln gesammelt und digital ein-
gereicht werden können.  

Drittstaaten-Luftfahrtunternehmen mussten entsprechend der obigen Berechnung ca. 1040 
Genehmigungen beantragen. Durch die Umstellung auf ein einheitliches Anzeigeverfahren 
entfällt die Bearbeitung der Genehmigungen durch die Luftfahrtunternehmen (Eingang, 
Prüfung, Aufbewahrung). 

Aufwand pro Fall: Der zeitliche Arbeitsanfall wurde geschätzt. Sachkosten werden als ge-
ring angesehen und daher nicht aufgeführt. Die Umstellung auf ein einheitliches Anzeige-
verfahren erfolgt zusammen mit der Digitalisierung anderer Genehmigungsverfahren im 
LBA. Auch die Anzeige wird dann digital über eine Plattform erfolgen können. Mit dieser 
praktischen Maßnahme geht eine weitere, aktuell nicht bezifferbare, Reduktion des Arbeits-
aufwandes einher. 

Artikel 9 § 33 Absatz 5 EBO (Zu lfd. Nr. 2.16) 

Aufwand pro Fall: Für die Wirtschaft entsteht ein einmaliger Umstellungsaufwand dadurch, 
dass Personen, die sich als Prüfsachverständige nach § 33 Abs. 5 EBO anerkennen lassen 
wollten, sich mit den alternativen Möglichkeiten einer Anerkennung vertraut machen müs-
sen. Die Fallzahl ist nicht bekannt und kann nicht geschätzt werden. 
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4.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung  

Für den Normadressaten Verwaltung ergibt sich eine geringfügige Änderung des laufenden 
jährlichen Erfüllungsaufwands. 

Änderung des jährlichen Erfüllungsaufwands der Verwaltung 

lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm 
(§§); Bezeich-
nung der Vor-

gabe 

EU-
Recht 

Bund/
Land 

Jährliche 
Fallzahl 

und Einheit 

Aufwand 
pro Fall in 

Euro  
(Zeit × 

Lohnsatz + 
Sach-

aufwand) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand in 
Tsd. Euro 

oder 
„gering-
fügig“  

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-

wand pro Fall  
inklusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

3.1 

Art. 4; § 46 
Abs. 2 StVO; Er-
teilung der Aus-
nahmegenehmi-
gung (Ände-
rung) (a*) 

 Land 19.200 

-22,30 Euro 
= (-30 / 
60) h × 
42,20 
Euro/h 
(100% 
Durch-
schnitt) − 
1,20 Euro 

-428 
Aufwand pro Fall: 
Lohnsatz der 
Kommunen 

3.2 

Artikel 5 Num-
mer 1; Strei-
chung Abschnitt 
2 EVO 

 Bund   geringfügig  

3.3 

Artikel 5 Num-
mer 2, Strei-
chung des § 15 
EVO 

 Bund   geringfügig  

3.4 

Art. 7; § 9 Ab-
satz 3, § 10 Ab-
satz 6 TfPV Prü-
fung Triebfahr-
zeugschein (Än-
derung) (b*) 

 Bund 

-5.000 
Prüfungen 
der Nieder-
schriften 

2,99 Euro 
= (5 / 60) h 
× 35,82 
Euro/h 
(90% mD; 
5% gD; 5% 
hD) 

-15  

3.5 

Art. 9; § 2 Ab-
satz 3 Satz 5 
EBO (Abschaf-
fung) 

 Bund   geringfügig  

3.6 
Art. 9; § 33 Ab-
satz 5 EBO; 
Grundsatzarbeit 

 Bund 
1 
Grundsatz-
arbeit 

-25.023,76 
Euro 
= (-37.164 / 
60) h × 
40,40 
Euro/h 
(100% gD) 

-25  

3.7 

Art. 9; § 33 Ab-
satz 5 EBO; 
Neuanerken-
nungen 

 Bund 
12 
Neuaner-
kennungen 

-484,80 
Euro 
= (-720 / 
60) h × 
40,40 
Euro/h 
(100% gD) 

-6  

3.8 

Art. 9; § 33 Ab-
satz 5 EBO; Er-
weiterung des 
Prüfgebietes 

 Bund 

3 
Erweiterun-
gen des 
Prüfgebie-
tes 

-121,20 
Euro 
= (-180 / 
60) h × 
40,40 
Euro/h 
(100% gD) 

-0  

3.9 
Art. 9; § 33 Ab-
satz 5 EBO; 

 Bund 16 
-121,20 
Euro 
= (-180 / 

-2  
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lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm 
(§§); Bezeich-
nung der Vor-

gabe 

EU-
Recht 

Bund/
Land 

Jährliche 
Fallzahl 

und Einheit 

Aufwand 
pro Fall in 

Euro  
(Zeit × 

Lohnsatz + 
Sach-

aufwand) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand in 
Tsd. Euro 

oder 
„gering-
fügig“  

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-

wand pro Fall  
inklusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

Verlängerung 
der Anerken-
nung 

60) h × 
40,40 
Euro/h 
(100% gD) 

3.10 § 21f LuftVO  Bund -250 

44,40 Euro 
= (60 / 60) h 
× 44,40 
Euro/h 
(100% 
Durch-
schnitt) 

-11  

3.11 
§ 62 Absatz 2 
Satz 1 Luft-
PersV 

 Bund -200 

13,52 Euro 
= (12 / 60) h 
× 67,60 
Euro/h 
(100% hD) 

-3  

3.12 
§ 100b LuftVZO:  

 

 Bund -1040 

22,20 Euro 
= (30 / 60) 
h x 44,40 
Euro/h 
(100% 
Durch-
schnitt) 

-23 
Siehe Erläuterun-
gen  

3.13 

§ 100b LuftVZO:  

 

 Bund 230 

 
22,20 Euro 
= ( 
30 / 60) h x 
44,40  
Euro/h 
(100% 
Durch-
schnitt) 

 
5 

Siehe Erläuterun-
gen  

 
Summe  
in Tsd. Euro 

    -508  

 davon Bund     -80  

 
davon Land  
(inkl. 
Kommunen) 

    -428  

 
aus nationalem 
Recht 

    -508  

 
aus 
EU-Vorgaben 

    0  

 

* Spiegelvorgaben werden in der Spalte „Artikel; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe“ einheitlich gekenn-
zeichnet. 

Einmaliger Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm 
(§§); Bezeich-
nung der Vor-

gabe 

EU-
Recht 

Bund/
Land 

Einmalige 
Fallzahl 

und Einheit 

Aufwand 
pro Fall in 

Euro  
(Zeit × 

Lohnsatz + 
Sach-

aufwand) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand in 
Tsd. Euro 

oder 
„gering-
fügig“ 

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-

wand pro Fall  
inklusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

 
Summe  
in Tsd. Euro 
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lfd. 
Nr. 

Artikel; Norm 
(§§); Bezeich-
nung der Vor-

gabe 

EU-
Recht 

Bund/
Land 

Einmalige 
Fallzahl 

und Einheit 

Aufwand 
pro Fall in 

Euro  
(Zeit × 

Lohnsatz + 
Sach-

aufwand) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand in 
Tsd. Euro 

oder 
„gering-
fügig“ 

Erläuterungen zu 
Fallzahl und Auf-

wand pro Fall  
inklusive Quellen 

(optional),  
Begründung bei 
Geringfügigkeit 

 davon Bund       

 
davon Land  
(inkl. 
Kommunen) 

      

 
aus nationalem 
Recht 

      

 
aus 
EU-Vorgaben 

      

* Spiegelvorgaben werden in der Spalte „Artikel; Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe“ einheitlich gekenn-
zeichnet. 

Zur Erläuterung der vorstehenden Berechnungen im Einzelnen: 

Artikel 1 (Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung) 

Für die mit der Novelle des Personenbeförderungsrechts 2021 erfolgte Umstellung der 
Ortskundeprüfung auf den Fachkundenachweis wurde für 500 Fahrerlaubnisbehörden ein 
Aufwand in Höhe von 2 500 Stunden erwartet, der zu Personalkosten in Höhe von 102 000 
EUR führen würde. Es ist davon auszugehen, dass die überwiegende Anzahl der Länder 
von der neuen Öffnungsklausel voraussichtlich keinen Gebrauch machen wird. Der ge-
nannte Aufwand verringert sich daher wesentlich, auch wenn dieser noch nicht konkret be-
ziffert werden kann. 

5. Weitere Kosten 

Durch das Regelungsvorhaben entstehen dem Normadressaten Wirtschaft keine zusätzli-
chen jährliche weitere Kosten. 

6. Weitere Regelungsfolgen 

Keine. 

VIII. Befristung; Evaluierung 

Befristungen sind nicht vorgesehen. § 11a Absatz 3 neuer Fassung der Verordnung über 
die Durchführung der Flugsicherung (FSDurchführungsV) sieht eine Evaluierung vor. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung) 

Zu Nummer 1 und 2 

Im Rahmen der Novelle des Personenbeförderungsrechts wurde durch das Gesetz zur Mo-
dernisierung des Personenbeförderungsrechts vom 16.04.2021 (BGBl. I S. 822) aufgrund 
von Forderungen der Taxi- und Mietwagenbranche ein Nachweis der Fachkunde für den 
Erwerb der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung eingeführt. Da insbesondere noch in-
haltliche und organisatorische Fragen zu klären waren, müssen Antragsteller derzeit auf 
Basis von Länderausnahmen diesen Nachweis noch nicht erbringen. Die Verkehrsminister-
konferenz (VMK) hat sich auf ihrer Sitzung am 29./30.10.2025 einstimmig für eine Änderung 
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der in der Fahrerlaubnis-Verordnung verankerten Regelung zum Nachweis der „kleinen 
Fachkunde“ dahingehend ausgesprochen, dass von dem Erfordernis des Fachkundenach-
weises als Voraussetzung für den Erwerb der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung die 
einzelnen Länder Gebrauch machen können. 

Als Maßnahme des Bürokratierückbaus sowie vor dem Hintergrund des auch in der Taxen- 
und Mietwagenbranche bestehenden Fahrermangels und für den erleichterten Berufszu-
gang soll dieser Qualifizierungsnachweis künftig nicht mehr bundesweit verpflichtend Vo-
raussetzung für die Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung sein. Vielmehr 
sollen die Länder, die den Fachkundenachweis als Regulierungsmaßnahme der örtlichen 
Beförderungsmärkte als erforderlich ansehen und daher als Voraussetzung zum Erwerb 
der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung machen möchten, durch die neue Öffnungs-
klausel hierzu in die Lage versetzt werden. Die Länder sollen durch Rechtsverordnung ins-
besondere Regelungen treffen können zur Bestimmung der geeigneten Stelle für die Durch-
führung der Fachkundeprüfung, zu Art und Umfang der Prüfung, zur Erteilung und Form 
des Nachweises, zur Anerkennung von Nachweisen anderer Länder sowie zur Regelung 
von Übergangsbestimmungen und der Gebühren. Die Länder, die von der Öffnungsklausel 
Gebrauch machen, sollen für eine wirksame Regulierung der örtlichen Beförderungsmärkte 
zudem in die Lage versetzt werden, auf ihrem Gebiet von Fahrern einen Fachkundenach-
weis zu verlangen, die die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in einem Land erworben 
haben, das von der Öffnungsklausel keinen Gebrauch gemacht hat.  

Ermächtigungsgrundlage für § 48 Absatz 4a (neu) ist § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a und b StVG sowie in Bezug auf die Übertragung auf die Landesregierungen § 6 
Absatz 9 Satz 1 StVG, um besonderen regionalen Bedürfnissen angemessen Rechnung zu 
tragen. Die weitere Subdelegationsmöglichkeit auf andere Landesbehörden stützt sich auf 
§ 6 Absatz 9 Satz 2 StVG. 

Im eingangs genannten Gesetzesvorhaben wurden für die Umstellung der Ortskundeprü-
fung auf den Fachkundenachweis für 500 Fahrerlaubnisbehörden ein Aufwand in Höhe von 
2 500 Stunden erwartet, der zu Personalkosten in Höhe von 102 000 EUR führen würde. 
Die Sachkosten z.B. für IT-Umstellungsaufgaben und der Aktualisierung von Informations-
materialien könnten erst nach der Vorlage einer Konzeption zum Fachkundenachweis er-
mittelt werden. Es ist davon auszugehen, dass die überwiegende Anzahl der Länder von 
der Öffnungsklausel voraussichtlich keinen Gebrauch machen wird. Der genannte Aufwand 
verringert sich daher wesentlich, auch wenn dieser noch nicht konkret beziffert werden 
kann. Für Bürgerinnen und Bürger wurde kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand angenom-
men, da der Aufwand für die Fachkundeprüfung dem Aufwand der entfallenen Ortskunde-
prüfung entspricht. 

Zu Artikel 2 (Änderung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung) 

Mit der vorliegenden Verordnung wird die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-
FGV) größtenteils aufgehoben, soweit dies aufgrund der unionsrechtlichen Harmonisierung 
des EU-Typgenehmigungsrechts nicht mehr erforderlich ist. Die Regelungen der EG-FGV 
betrafen die innerstaatliche Durchführung und Ausgestaltung des europarechtlichen Ge-
nehmigungssystems für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile auf der Grundlage der Richtli-
nien 2007/46/EG, 2002/24/EG und 2003/37/EG. 

Durch eine Reihe von Entwicklungen im europäischen Typgenehmigungsrecht – insbeson-
dere durch fortschreitende unmittelbare Geltung von Unionsrecht, die den nationalen Re-
gelungsrahmen weitgehend ersetzt – ist ein erheblicher Teil der EG-FGV gegenstandslos 
geworden. Diese Vorschriften werden mit der vorliegenden Verordnung gestrichen.  

Bei den verbliebenen Vorschriften handelt es sich einerseits um § 2 Absatz 2 EG-FGV, der 
die nach Landesrecht zuständigen Stelle als Genehmigungsbehörde für Einzelgenehmi-
gungen ausweist. Die Regelung ist mit Blick auf die andererseits verbliebene Vorschrift in 
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§ 13 EG-FGV, der weiterhin benötigt wird und nicht durch unmittelbar geltendes Unions-
recht oder andere nationale Regelungen ersetzt worden ist, eine erforderliche Zuständig-
keitsregelung. Die verbliebenen Regelungen sollen in einem separaten Verordnungsver-
fahren in einen spezialgesetzlichen Rechtsrahmen überführt werden. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Verordnung über Ausnahmen von 
Straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für Fahrzeuge und 
Fahrzeugkombinationen mit Überlänge) 

Mit den Änderungen soll die Möglichkeit geschaffen werden, nach der Verordnung notwen-
dige Nachweise auch digital zu erbringen. Hiermit wird den entsprechenden Forderungen 
der Unternehmer und Verbände, digitale Nachweise zu ermöglichen und Prozesse zu ver-
einfachen, Rechnung getragen.  

Zu Artikel 4 (Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung )  

Lkw-Fahrverbote an bundesuneinheitlichen Feiertagen stellen einen deutlichen Mehrauf-
wand für Unternehmen bei der Planung und Durchführung von Transporten dar. Die Ab-
schaffung des Feiertagsfahrverbots an den nicht bundeseinheitlichen Feiertagen Fronleich-
nam, Reformationstag und Allerheiligen leistet einen Beitrag zur Entlastung der Wirtschaft 
und zum Bürokratieabbau. Soweit bisher für Transporte an diesen Feiertagen im Einzelfall 
Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, entfällt künftig der entsprechende Verwaltungs-
aufwand für Unternehmen und Behörden. Ungleiche Wettbewerbsbedingungen durch regi-
onal unterschiedliche Fahrverbote werden beseitigt. Durch die Vermeidung unnötiger 
Standzeiten aufgrund der unterschiedlichen Feiertagsfahrverbote verbessern sich zudem 
die Arbeitsbedingungen der Fahrer. Des Weiteren verspricht die Abschaffung eine Verbes-
serung in Bezug auf fehlende Parkplatzkapazitäten auf den Autobahnen, was einen gleich-
mäßigeren Verkehrsfluss gewährleitet und der Verkehrssicherheit zugutekommt. 

Als Folgeänderung entfällt § 46 Absatz 2 Satz 2 StVO.  

Zu Artikel 5 (Änderung der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen 
im Personenverkehr) 

Artikel 17 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Abschaffung des Prüfbuchs in der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) mit der Fünfundzwanzigsten Verordnung zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2204). Die Ände-
rung stellt sicher, dass der Unternehmer bei Kraftomnibussen zur Vorlage einer Ausferti-
gung des Untersuchungsberichts und des Prüfprotokolls der Sicherheitsprüfung, die bislang 
Bestandteil des Prüfbuchs waren, verpflichtet bleibt. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Auf die Begründung zu Nummer 1 wird verwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Abschaffung des Prüfbuchs in der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) mit der Fünfundzwanzigsten Verordnung zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2204). 
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Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts vom 16. 
April 2021 wurde in § 27 BOKraft für Mietwagen und Fahrzeuge des gebündelten Bedarfs-
verkehrs eine Pflicht zur Anbringung einer Ordnungsnummer eingeführt. Die Änderung er-
weitert den bestehenden Ordnungswidrigkeitentatbestand für Verstöße über das Führen 
der Ordnungsnummer bei Taxen um Mietwagen und Fahrzeuge des gebündelten Bedarfs-
verkehrs. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 41 Absatz 2 (Nummer 1). 

Zu Artikel 6 (Änderung der Verordnung zur Sicherstellung des Eisenbahnverkehrs ) 

Die überkommene Formulierung der Vorschrift wird im Lichte der Bahnreform ersetzt. Zu-
dem wird keine Art und Weise der Informationsweitergabe mehr vorgeschrieben. Die Vor-
schrift ist im Verteidigungsfall weiterhin unerlässlich, insbesondere um die Bevölkerung 
über die wenigen noch möglichen Reisemöglichkeiten zu informieren. 

Zu Artikel 7 (Änderung der Triebfahrzeugführerschein- Prüfungsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Eine anlasslose Übersendung der Prüfungsniederschrift an die zuständige Behörde kann 
künftig entfallen. Es reicht aus, wenn die Prüforganisation die Niederschrift entsprechend 
§ 22 Absatz 2 TfPV fünf Jahre aufbewahrt und im Einzelfall der Behörde nach Anforderung 
gemäß § 23 Nummer 4 TfPV zugänglich macht. 

Zu Nummer 2 

Eine anlasslose Übersendung der Prüfungsniederschrift an die zuständige Behörde kann 
künftig entfallen. Es reicht aus, wenn die Prüforganisation die Niederschrift entsprechend 
§ 22 Absatz 2 TfPV fünf Jahre aufbewahrt und im Einzelfall der Behörde nach Anforderung 
gemäß § 23 Nummer 4 TfPV zugänglich macht. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Eisenbahn-Prüfsachverständigenverordnung) 

Im Jahr 2020 ist die Verordnung zur Anerkennung, zum Einsatz und zur Überwachung von 
Prüfsachverständigen im Eisenbahnbereich (Eisenbahnprüfsachverständigenverordnung, 
EPSV) in Kraft getreten. Vor Verordnungserlass erfolgte Anerkennung und Tätigkeitsaus-
übung der Prüfsachverständigen ohne rechtliche Grundlage. Allerdings besitzt die Tätigkeit 
der Prüfsachverständigen und ihre Anerkennung als berufsreglementierende Vorschrift 
Grundrechtsrelevanz, sodass eine entsprechende Rechtsgrundlage mit klaren und trans-
parenten Anforderungen an die Anerkennung und Ausübung erforderlich waren. 

§ 25 regelt die Überleitung jener Prüfsachverständigen in das Regelungsregime der EPSV, 
welche vor deren Inkrafttreten anerkannt worden waren. Die Vorschrift ist durch Zeitablauf 
gegenstandslos geworden. 

Zu Artikel 9 (Änderung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung) 

Die überkommene Formulierung der Vorschrift wird im Lichte der Bahnreform ersetzt. Zu-
dem wird keine Art und Weise der Informationsweitergabe mehr vorgeschrieben. Die 
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Vorschrift ist im Verteidigungsfall weiterhin unerlässlich, insbesondere um die Bevölkerung 
über die wenigen noch möglichen Reisemöglichkeiten zu informieren. 

Zu Nummer 1 

Die Aufsichtsbehörde fungiert derzeit nur in einer Übermittlerrolle. Es ist somit sachgerecht, 
dass die Eisenbahnen die Programme direkt an das für das Zielvereinbarungsregister zu-
ständige Bundesministerium übermitteln. 

Zu Nummer 2 und 3 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist gegenwärtig gem. § 33 Absatz 5 Nummer 1 Eisen-
bahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) dafür zuständig, Sachverständige anzuerkennen, 
die Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten, Druckbehälteranlagen, Dampfkesselanlagen, 
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen und Batterieanlagen zu prüfen, die mit einem 
Schienenfahrzeug fest verbunden sind. 

Die Regelung des § 33 Absatz 5 EBO entspricht nicht mehr dem gegenwärtigen Stand des 
nationalen wie europäischen Prüfwesens, das inzwischen liberalisiert ist und den Prüfungs-
bedarf durch private Prüforganisationen, den Zugelassenen Überwachungsstellen „ZÜS“ 
im Sinn von § 2 Nummer 4 des Gesetzes über überwachungsbedürftige Anlagen (ÜAnlG) 
und sogenannte „befähigte Personen“ im Sinne von Anhang 2 Abschnitt 2, 3 oder 4 der 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
(BetrSichV) abdeckt. Diese ZÜS und befähigten Personen führen nunmehr diejenigen Prü-
fungen durch, die zuvor von den Sachverständigen der Technischen Überwachungsvereine 
(§ 33 Absatz 5 Nummer 2 EBO) verantwortet wurden. Die Technischen Überwachungsver-
eine sind bereits seit 2006 durch die ZÜS abgelöst worden. 

Gegenwärtig entsteht durch die Anerkennung des EBA von einzelnen Sachverständigen 
nach § 33 Absatz 5 Nummer 1 EBO eine Zersplitterung des Prüfwesens, was mit dem libe-
ralisierten Prüfwesen nicht vereinbar ist. 

Zu Artikel 10 (Änderung der Eisenbahnverkehrs-Verordnung ) 

Zu Nummer 1 

Mit der Hinzufügung von "auf Antrag" in 3.23 Satz 3 Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung 
wird lediglich klargestellt, dass die zuständige Behörde nur auf Initiative des Betreibers des 
Schwimmkörpers oder der schwimmenden Anlage tätig wird und die Verzahnung zum 
neuen Satz 4 hergestellt.  

Zu Nummer 2 

Mit dem neuen Satz 4 wird eine Genehmigungsfiktion dahingehend eingeführt, dass der 
Schwimmkörper oder die schwimmende Anlage nicht beleuchtet werden muss, wenn sich 
die Behörde nicht innerhalb eines Monats nach Antragstellung beim Betreiber meldet. Da-
mit hätten die Behörden, in der Regel die örtlich zuständigen Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsämter, einen Monat Prüfzeit, ob ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage 
ausnahmsweise ohne Beleuchtung stillliegen kann. Lediglich bei einem nicht hinreichend 
bestimmten Antrag (siehe § 42a Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz) oder er-
höhter Schwierigkeit der Angelegenheit (siehe § 42a Absatz 2 Satz 3 Verwaltungsverfah-
rensgesetz) könnte sich in Einzelfällen eine längere Bearbeitungszeit ergeben. 

Zu Nummer 4 

Die Vorschrift ist rein deklaratorisch. Schlichtungsstellen zur Beilegung von Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit Eisenbahnbeförderungen werden nach dem Gesetz über die alter-
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native Streitbeilegung in Verbrauchersachen (VSBG) und Verordnung über Informations- 
und Berichtspflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBInfoV) anerkannt.  
Es besteht eine identische Hinweispflicht nach § 37 VSBG. Die Streichung dient der Berei-
nigung einer Doppelung. 

Zu Artikel 12 (Änderung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an den neu eingefügten Unterabschnitt 11. 

Zu Nummer 2 (§ 73 LuftVZO) 

Die Neufassung des § 73 LuftVZO hilft, Bürokratie abzubauen und Verwaltungsverfahren 
zu verschlanken. Zusätzlich wird eine Harmonisierung des Verwaltungshandelns ermög-
licht. Bislang führte die erforderliche Herstellung des Einvernehmens über mehrere be-
troffene Länder und die Beauftragung durch das Bundesministerium für Verkehr im Rahmen 
der Genehmigung von länderübergreifenden Luftfahrtveranstaltungen zu einem erhebli-
chen Verwaltungsaufwand bei stets gleichen Ergebnissen, in denen das Einvernehmen be-
steht und eine Beauftragung durch das Bundesministerium für Verkehr erfolgt. Zugleich 
stellt flugbetrieblich eine normale Nutzung von Lufträumen über mehreren Ländern bei Luft-
fahrtveranstaltungen grundsätzlich keinen Unterschied zu einer sonstigen Nutzung von 
Lufträumen dar. Dabei knüpft die Neufassung des § 73 LuftVZO an die bewährten Gemein-
samen Gemeinsame Grundsätze des Bundes und der Länder zur Genehmigung von öf-
fentlichen Veranstaltungen nach § 24 LuftVG (Luftfahrtveranstaltungen) an (NfL 2025-1-
3489). Zuständig ist künftig die Luftfahrtbehörde des Landes, in dem sich das Veranstal-
tungsgelände befindet. Die Zuständigkeit richtet sich damit nach dem Ort des Veranstal-
tungsgeländes (beispielsweise ein nach § 6 LuftVG als Flugplatz genehmigtes Veranstal-
tungsgelände) und nicht nach dem für die Veranstaltung zur Verfügung stehenden Luft- und 
Vorführraum. 

Zu Nummer 3 (§ 92a LuftVZO) 

Diese Änderung ist im Zusammenhang mit der Änderung in § 96a zu sehen. Durch die 
Vorschriften wird dem EU-rechtlichen Diskriminierungsverbot Rechnung getragen. 

Zudem haben die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte dazu geführt, dass der Gelegen-
heitsverkehr erheblich an Bedeutung gewonnen hat und die Grenze zum Fluglinienverkehr 
in der Praxis zunehmend verschwimmt. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass der 
Gelegenheitsverkehr den gleichen Maßstäben wie der Fluglinienverkehr unterliegt und 
seine Durchführung ebenso am öffentlichen Interesse zu messen ist. Hierdurch können 
insbesondere Umgehungen von Flugverboten nach § 26a LuftVG sowie Umgehungen von 
Sanktionen verhindert und die Integrität laufender Luftverkehrsverhandlungen und beste-
hender Abkommen sichergestellt werden. 

Gleichzeitig wird zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums zusätzliche Flexibilität für 
die Durchführung von Gelegenheitsverkehr geschaffen, indem für jedes Luftfahrtunterneh-
men im Regelfall ein Kontingent von Flügen zur Verfügung steht. Hierdurch tritt ein Effizi-
enzgewinn ein, da sowohl die Planungssicherheit für die Unternehmen und den Rechtsver-
kehr erhöht als auch der Prüfaufwand des Luftfahrt-Bundesamtes reduziert werden. Zudem 
können Bedarfsspitzen zur Ergänzung des Fluglinienverkehrs effektiv und verlässlich ab-
gedeckt werden. 

Zu Nummer 4 (§ 93 Absatz 1 LuftVZO) 

Durch die Änderung wird klargestellt, dass Genehmigungen auch unter Bedingungen erteilt 
werden können. 
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Zu Nummer 5 (§ 93 Absatz 4 LuftVZO) 

Die Änderungen dienen der Klarstellung, dass Genehmigungen auch (von Anfang an) ver-
sagt und nicht nur (nachträglich) widerrufen werden können. Im Übrigen wird auf die Unter-
sagungsgründe des § 92a verwiesen, um einen Gleichlauf zu gewährleisten. 

Zu Nummer 6 (§ 95 LuftVZO) 

Durch die Verkürzung der Ausschlussfrist für die Beantragung von Flugreihen im Gelegen-
heitsverkehr können die Unternehmen ihre Flüge kurzfristiger planen und erhalten damit 
mehr Flexibilität. 

Zu Nummer 7 (§§ 96a, 96b LuftVZO) 

Zu § 96a LuftVZO 

Siehe Begründung zu § 92a LuftVZO.  

Zu §96b LuftVZO 

Die Vorschrift war mit dem EU-rechtlichen Diskriminierungsverbot nicht vereinbar. Dies 
wurde korrigiert, indem nur noch auf Luftfahrzeuge abgestellt wird, die nicht im Geltungs-
bereich des Luftverkehrsrechts der Europäischen Union eingetragen und zugelassen sind. 

Zu Nummer 8 (§100b LuftVZO - neu) 

§ 100b knüpft an die Umstellung auf ein übergreifendes Anzeigeverfahren an und bestimmt 
die Verfahrens- und inhaltlichen Voraussetzungen der Anzeige nach § 22 LuftVG. 

Zu Artikel 13 (Änderung der Verordnung über Luftfahrtpersonal) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 2 (§ 2 Absatz 4 LuftPersV) 

Redaktionelle Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von 
§ 104 Absatz 2 und 3). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 
entfallen diese Ausnahmeregelungen für ausländische Standorte bzgl. dersErfordernisses 
für eine Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4. 

Zu Nummer 3 (§ 7 Absatz 3 LuftPersV) 

Die Streichung von § 7 Absatz 3 Nummer 3 LuftPersV dient der Harmonisierung der Anfor-
derungen nach Anhang III (Teil-66) der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014. Die Abweichung 
der deutschen Regelung (finding reference DE #17829) wurde im Rahmen einer Inspektion 
der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit AIR.DE.11.2013 festgestellt und ge-
mäß Artikel 22 Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 628/2013 mit einem Supp-
lementary Report an die EU KOM adressiert (Ref. EASA Ares (2023)8411305).  

Die Abweichung (finding reference DE #17829) ergibt sich daraus, dass Deutschland zu-
sätzlich zu den EU-weit harmonisierten Anforderungen von den Antragstellern die Vorlage 
eines polizeilichen Führungszeugnisses verlangt oder, soweit bereits vorhanden, dafür den 
Nachweis der Zuverlässigkeit akzeptiert. Diese Forderung in Nummer 3 wird daher entspre-
chend gestrichen. 
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Zu Nummer 4 (§ 10 Absatz 2 Satz 3 LuftPersV) 

Folgeänderung aus der Änderung von § 7 Absatz 3 im Sinne des Gleichbehandlungsgrund-
satzes. Die Forderung des Nachweises eines polizeilichen Führungszeugnisses für die Er-
neuerung der Gültigkeit einer Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät wird gestrichen. 

Zu Nummer 5 (§ 11 Absatz 2 Nummer 1 LuftPersV) 

Redaktionelle Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von 
§ 104 Absatz 2 und 3 sowie der Streichung von § 105). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer 
von Luftfahrtgerät, Klasse 4 und der hier erforderlichen Musterberechtigung entfällt diese 
Anforderung auch bei Ausübung der Rechte aus der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät. 

Zu Nummer 6 (§ 15 Absatz 1 Satz 2 LuftPersV) 

Redaktionelle Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von 
§ 104 Absatz 2 und 3). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 
entfallen die zugehörigen Regelungen für Widerruf, Beschränkung und Ruhen der Erlaub-
nis. 

Zu Nummer 7 (§ 26 Nummer 2 LuftPersV) 

Redaktionelle Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von 
§ 104 Absatz 2 und 3). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 
entfallen bisher erforderliche Bezüge auf Einzelregelungen für Klasse 4 oder Klasse 5. 

Zu Nummer 8 (§ 28 Absatz 3 Nummer 3 LuftPersV) 

Rechtliche Klarstellung in Bezug auf die Zuständigkeit unter Bezugnahme auf die in § 26 
definierte „zuständige Stelle“ für Ausbildungsbetriebe. 

Zu Nummer 9 (§ 62 Absatz 2 LuftPersV) 

Zu Buchstabe a (§ 62 Absatz 2 Satz 1 LuftPersV) 

Der Mindestumfang der Theorieausbildung für Flugtechniker wird von 500 auf 300 Stunden 
reduziert und damit, nach der Änderung der Ausbildungsanforderungen an Berufspiloten, 
wieder in ein adäquates Verhältnis zur Berufspilotenausbildung gesetzt. 

Zu Buchstabe b (§ 62 Absatz 2 Satz 2 LuftPersV) 

Um die Theorieausbildung an die aktuellen Bedürfnisse besser anzupassen, erfolgt eine 
Angleichung der theoretischen Ausbildungs- und Prüfungsinhalte an die der Pilotenausbil-
dung. 

Zu Nummer 10 (§ 104 LuftPersV) 

Aus der Initiative zum Bürokratierückbau wurde ein Vorschlag eingebracht, Entlastungen 
für die Wirtschaft bei der Bereitstellung von erlaubnispflichtigem Personal für die Instand-
haltung im Bereich der Luftfahrt zu schaffen. Nach Prüfung der rechtlichen und sachlichen 
Rahmenbedingungen und Anforderungen wird vorgeschlagen, die Erlaubnis für Prüfer von 
Luftfahrtgerät (PvL) der Klasse 4 abzuschaffen und die Bereitstellung des erforderlichen 
qualifizierten Personals für die Aufgaben der Freigabe nach Instandhaltung im bisherigen 
Verantwortungsbereich des Prüfers von Luftfahrtgerät, Klasse 4 auf die für die Instandhal-
tung genehmigten Instandhaltungsbetriebe zu übertragen. Die Anforderungen zur Bereit-
stellung des entsprechenden Personals für die Instandhaltungsbetriebe sind in den euro-
päischen Regelungen zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit enthalten. Europäische 
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Anforderungen an eine erforderliche Lizenzierung des freigabeberechtigten Personals in 
dem Aufgabenbereich des Prüfers von Luftfahrtgerät, Klasse 4 gibt es nicht. Hier verweisen 
die europäischen Regelungen auf die bisherigen nationalen Regelungen. 

Der Anpassungsvorschlag soll einerseits dem vorgetragenen Wunsch nach Entlastung für 
die Wirtschaft entsprechen und zugleich sicherstellen, dass die Anforderungen und Zielset-
zungen der europäischen sowie nationalen Vorgaben zur Aufrechterhaltung der Lufttüch-
tigkeit weiterhin erfüllt werden. Der Vorschlag soll zudem der fortbestehenden Gültigkeit 
bereits erteilter Erlaubnisse Rechnung ausreichend tragen.  

Die Änderungen der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät (PvL) der Klasse 5 für Luftsport-
geräte nach § 1 Absatz 1 Nummer 7 dienen der redaktionellen Anpassung.  

Zu Nummer 11 (§ 105 LuftPersV) 

Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von § 104 Absatz 2 und 3). Mit Wegfall 
der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 entfallen die zugehörigen Regelungen 
für Musterberechtigungen. 

Zu Nummer 12 (§ 106 LuftPersV) 

Redaktionelle Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von 
§ 104 Absatz 2 und 3). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 
entfallen die zugehörigen Regelungen für die fachlichen Anforderungen für Klasse 4. 

Zu Nummer 13 (§ 107 LuftPersV) 

Redaktionelle Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von 
§ 104 Absatz 2 und 3). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 
entfallen die zugehörigen Regelungen für die Ersetzbarkeit der Berufsausbildung. 

Zu Nummer 14 (§ 108 Absatz 1 LuftPersV) 

Redaktionelle Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von 
§ 104 Absatz 2 und 3). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 
entfallen die zugehörigen Regelungen für den Erfahrungsnachweis. 

Zu Nummer 15 (§ 110 Absatz 5 LuftPersV) 

Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von § 104 Absatz 2 
und 3). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 entfallen die zuge-
hörigen Regelungen für die Musterberechtigung. Die bisherigen Regelungen in Absatz 5 
von §110 zur Sprachkompetenz entfallen. Neuaufnahme einer Regelung zum Fortbestand 
der noch gültigen Erlaubnisse für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 nach Inkrafttreten die-
ser Änderungsverordnung. 

Zu Nummer 16 (§ 111a LuftPersV) 

Folgeänderung. Siehe Erläuterungen unter Nummer 10 (Änderungen von § 104 Absatz 2 
und 3). Mit Wegfall der Erlaubnis für Prüfer von Luftfahrtgerät, Klasse 4 entfallen bisherige 
Rechtsbezüge innerhalb der Verordnung hinsichtlich der Berechtigungen für 
Freigabeberechtigtes Personal bei Luftfahrzeugen, die nicht dem europäischen Luftrecht 
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unterliegen. Anpassung der Regelungen unter Bezugnahme auf andere nationale und 
europäische luftrechtliche Bestimmungen. 

Zu Nummer 17 (§ 128a LuftPersV) 

Diese Anpassung dient der Harmonisierung/ Angleichung der Bestimmungen an die Prü-
fungsanforderungen von Anlage II und Anlage III von Anhang III (Teil-66) der Verordnung 
(EU) Nr. 1321/2014, insbesondere der klaren Trennung zwischen den Prüfungen zum the-
oretischen Wissen und den Prüfungen zur praktischen Ausbildung. Die Anforderungen hin-
sichtlich der zu erfüllenden Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis für Freigabe-
berechtigtes Personal werden weiter an die europäischen Regelungen heranführt. Gleiches 
gilt für die genehmigten Ausbildungsbetriebe. Die Ausrichtung an eine europäische Rege-
lungsvorgabe hinsichtlich der Durchführung von Prüfungen erleichtert sowohl den zustän-
digen Stellen als auch den genehmigten Ausbildungsbetrieben und auch den Antragstellern 
auf eine Erlaubnis die Anwendung der Rechtsvorschriften und deren Einhaltung.  

Zu Artikel 14 (Änderung der Verordnung über die Durchführung der Flugsicherung) 

Zu Nummer 1 (§ 11a FSDurchführungsV – neu) 

Der § 11a der Verordnung über die Durchführung der Flugsicherung (FSDurchführungsV) 
ergänzt den bereits jetzt nicht ausschließlich geltenden Grundsatz „First Come First Served“ 
durch den Grundsatz „Most Capable Best Served“ (zuvor auch: „Best Equipped Best Ser-
ved“ oder „Best Efficiency Best Served“ – BEBS, vgl. ICAO AN-Conf/12-WP/58), wenn 
dadurch bestimmte ökologische Ziele oder Verbesserungen in der Flugverkehrsabwicklung 
erreicht werden können. Insbesondere sollen Schadstoff- und Fluglärmemissionen oder de-
ren jeweilige Auswirkungen reduziert und die Durchführung der sicheren, geordneten und 
flüssigen Flugverkehrskontrolle erleichtert werden. Letzteres soll helfen, die verfügbaren 
Kapazitäten effizienter zu nutzen. 

Für die Erreichung der genannten Ziele sind eine technische Ausstattung der Luftfahrzeuge 
oder Fähigkeit von Luftverkehrsteilnehmern erforderlich, die über die vorgeschriebene Aus-
stattung und Fähigkeiten hinausgehen. Im Zusammenspiel mit der für den deutschen Luft-
raum zuständigen Flugsicherung lassen sich solche Luftfahrzeuge in die Verkehrsabwick-
lung so integrieren, dass entstehende Lücken oder Verzögerungen ausgeglichen werden 
können. Eine einschlägige Vorrangregelung dafür bestand bislang noch nicht, sie steht aber 
in Einklang mit der gängigen Praxis und punktuell bereits definierten Vorgaben für unter-
schiedlich ausgestattete Luftfahrzeuge. 

Beispiele für die Anwendung von „Most Capable Best Served” sind: 

Vermeidung von Kondensstreifen: Eine spezielle Flugplanung, Flugdurchführung und Flug-
verkehrskontrolle ermöglicht es, eisübersättigte Luftschichten zu umfliegen und dadurch die 
Bildung von Kondensstreifen zu vermeiden. Das Umfliegen dieser Lufträume erfordert eine 
genaue horizontale und vertikale Befolgung der im Flugplan hinterlegten Flugstrecke. Zu-
dem muss ein Luftfahrtunternehmen in der Lage sein, eisübersättigte Luftschichten zu er-
kennen und im Flugplanungssystem zu berücksichtigen. Die zuständige Flugsicherungsor-
ganisation kann unter Anwendung des Grundsatzes „Most Capable Best Served“ dem Flug 
eine priorisierte Freigabe zum Befolgen der berechneten Trajektorie einräumen.  

Neue Anflugtechnologien: Förderung der Nutzungsquote von Anflügen auf Basis neuer 
Technologien. Luftfahrzeuge können z.B. in größerer Höhe den Sinkflug beginnen und Um-
wege bis zum Beginn des Endanfluges vermeiden. Fluglärm kann so reduziert, Treibstoff 
eingespart und Schadstoffemissionen können verringert werden.  

Target Time Concept (Geplante Ankunftszeit): Die Durchführung der Flugverkehrskontrolle 
kann unter anderem dadurch erleichtert werden, dass Luftfahrtunternehmen nach Abflug 
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einzelner Flüge der Flugsicherung bereits die berechneten Ankunftszeiten übermitteln, da-
mit die zuständige Flugsicherungsorganisation „Soll-Anflugzeiten“ (Target Time of arrival) 
für eine verzögerungsfreie Staffelung am Zielflughafen errechnen kann; im Zusammenspiel 
von Flugsicherung und Cockpitbesatzungen wird anschließend die genaue Einhaltung si-
chergestellt.  

Dass sich gegenüber dem Grundprinzip „First Come First Served“ (Prioritätsprinzip) ein 
Vorrang ergeben kann, steht in Einklang mit den Procedures for Air Navigation Services – 
Air Traffic Management (PANS-ATM, ICAO DOC 4444), wonach die Flugverkehrskontroll-
freigaben so zu vergeben sind, dass die Ankunft und Bearbeitung der größtmöglichen An-
zahl von Luftfahrzeugen mit der geringsten durchschnittlichen Verspätung ermöglicht wird. 
Auch das Global Air Traffic Management Operational Concept (ICAO DOC 9854) sieht vor, 
dass im Allgemeinen das erste Luftfahrzeug, das bereit ist, die Ressourcen der Flugsiche-
rung zu nutzen, Vorrang erhält, es sei denn, die Gesamtsicherheit oder die betriebliche 
Effizienz des Systems würde erheblich verbessert werden. 

Die Beauftragte nach § 1 der Verordnung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunterneh-
mens (FS-AuftragsV) muss die geeignete Flugstreckenplanung, betriebliche Organisation 
oder technische Ausstattung und die dadurch mögliche Erreichung der Ziele dieser Norm 
vorab anerkannt haben, dies soll grundsätzlich für gleichartige Fälle abstrakt erfolgen. Stets 
erforderlich ist, dass die Durchführung der Flugverkehrskontrolle erleichtert wird; zudem 
sollen alternativ entweder Schadstoffemissionen oder deren Auswirkungen oder Flug-
lärmemissionen oder deren Auswirkungen reduzieren. Falls ein Zielkonflikt zwischen der 
Senkung von Schadstoffemissionen oder deren Auswirkungen einerseits und Flug-
lärmemissionen oder deren Auswirkungen andererseits auftritt, soll im Nahbereich von 
Flugplätzen Letzteres präferiert werden; außerhalb davon hingegen Ersteres. Der Nahbe-
reich ist der Lärmschutzbereich eines Flugplatzes nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm nach Maßgabe des § 29b Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes. 

Derzeit ist die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH die Beauftragte nach § 1 der Verord-
nung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunternehmens (FS-AuftragsV) und wird ho-
heitlich als Beliehene tätig, sofern sie die Flugverkehrskontrolldienste im Sinne des § 27c 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Luftverkehrsgesetzes wahrnimmt. Hierunter fällt auch 
die Einräumung eines Vorrangs bei der Durchführung der Flugverkehrskontrolle. Deshalb 
soll die Anerkennung im Sinne des § 11a der Verordnung über die Durchführung der Flug-
sicherung in der Regel als Allgemeinverfügung oder ausnahmsweise als Verwaltungsakt im 
Einzelfall erfolgen, sofern ein ausreichender zeitlicher Vorlauf Letzteres erlaubt. In geeig-
neten Fällen kann eine zeitliche oder lokale Befristung erfolgen, um neue Verfahren oder 
eine Ausweitung auf andere Bereiche zu erproben. Bei der Entscheidung über eine Aner-
kennung hat der Gleichheitsgrundsatz besondere Bedeutung. Insbesondere ist zu vermei-
den, dass Luftfahrtunternehmen bei der Erleichterung der Durchführung der Flugverkehrs-
kontrolle durch eine geeignete Flugstreckenplanung oder betriebliche Organisation benach-
teiligt werden. Die allgemeine Anerkennung und die Anerkennung im Einzelfall sowie die 
Voraussetzungen für diese werden durch die Beauftragte nach § 1 FS-AuftragsV deshalb 
in den Nachrichten für Luftfahrer bekannt gemacht, dies orientiert sich an § 43 der Luftver-
kehrs-Ordnung. Zudem soll dies im Luftfahrthandbuch Deutschland veröffentlicht werden, 
das auf der Internetseite der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH in deutscher und engli-
scher Sprache kostenlos verfügbar ist. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung soll im 
Wege seiner Rechts- und Fachaufsicht die diskriminierungsfreie Vorranggewährung beson-
ders überwachen. 

Zuständig für den (hier besonders relevanten oberen) deutschen Luftraum ist derzeit neben 
der Beauftragten nach § 1 der Verordnung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunter-
nehmens (FS-AuftragsV) auch die von EUROCONTROL betriebene Bezirkskontrollzentrale 
Maastricht (Maastricht Upper Area Control Centre – MUAC). Gemäß Artikel 2 in Verbindung 
mit Anlage I der Vereinbarung vom 25. November 1986 über die Bereitstellung und den 
Betrieb von Flugsicherungseinrichtungen und -diensten durch EUROCONTROL in der 
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Bezirkskontrollzentrale Maastricht (Maastricht Vereinbarung, BGBl. 1989 II S. 666; 1990 II 
S. 104, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juni 2021, BGBl. 2021 II S. 538; 2022 II 
S. 430) ist die Organisation beauftragt, von der Bezirkskontrollzentrale Maastricht aus Flug-
sicherungs-Streckeneinrichtungen und -dienste bereitzustellen – unter anderem in der Bun-
desrepublik Deutschland in dem Luftraum in den horizontalen Grenzen des oberen Flugin-
formationsgebietes Hannover und vertikal ab Flugfläche 250 für den darüber liegenden Luft-
raum. 

Absatz 3 regelt eine Evaluierung des § 11a der FS-Durchführungsverordnung durch die 
Beauftragte nach § 1 der Verordnung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunterneh-
mens und die Beteiligung der Luftfahrtunternehmen und andere Flugsicherungsorganisati-
onen, die von der Anwendung der Vorschrift betroffen sind, des Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung sowie des Umweltbundesamtes. Der Evaluationszeitraum beträgt drei Jahre 
ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung. Ein Bericht über das Ergebnis der Eva-
luierung ist dem Bundesministerium für Verkehr bis zu diesem Datum vorzulegen. 

Zu Nummer 2 (§ 26 FSDurchführungsV) 

Mit der Errichtung des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung ist die Zuständigkeit für 
Flugsicherungsaufgaben nach § 27c des Luftverkehrsgesetzes vom Luftfahrt-Bundesamt 
bereits auf das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung übergegangen. § 26 FSDurchfüh-
rungsV legt die grundsätzliche Zuständigkeit als Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten fest und bedarf vor dem Hintergrund der erfolgten 
Änderung der Zuständigkeit für die Aufgabe einer entsprechenden Änderung der Verord-
nung über die Durchführung der Flugsicherung. 

Zu Artikel 15 (Änderung der Flugsicherungspersonalausbildungsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht als notwendige redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 2 (§ 7 FSPersAV) 

§ 7 der Verordnung über das erlaubnispflichtige Personal der Flugsicherung und seine Aus-
bildung (FSPersAV) regelt die Nachweise zur medizinischen Tauglichkeit von Fluglotsen. 
Diese sind bereits in der Verordnung (EU) 2015/340 der Kommission vom 20. Februar 2015 
zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf Lizen-
zen und Bescheinigungen von Fluglotsen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 923/2012 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 
der Kommission auf europäischer Ebene geregelt und können daher hier gestrichen wer-
den.  

Zu Nummer 3 (§ 10 Absatz 2 FSPersAV) 

§ 10 Absatz 2 der Verordnung über das erlaubnispflichtige Personal der Flugsicherung und 
seine Ausbildung (FSPersAV) regelt den Nachweis der englischen Sprachkenntnisse. 
Diese sind bereits in der Verordnung (EU) 2015/340 der Kommission vom 20. Februar 2015 
zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf Lizen-
zen und Bescheinigungen von Fluglotsen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 923/2012 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 
der Kommission auf europäischer Ebene geregelt und können daher hier gestrichen wer-
den.  
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Zu Nummer 4 (§ 11 Absatz 2 FSPersAV) 

Nach § 11 Absatz 2 der Verordnung über das erlaubnispflichtige Personal der Flugsiche-
rung und seine Ausbildung (FSPersAV) ist zur Prüfung zuzulassen, wer die in der Anlage 
1 Nr. 2 jeweils vorgeschriebenen Leistungsnachweise sowie die Nachweise nach § 10 
Abs. 2 und 3 erbracht hat. Die Angabe „die Nachweise nach § 10 Absatz 2 und 3“ ist durch 
die An-gabe „die Nachweise nach Anhang I ATCO.B.030 der Verordnung (EU) 2015/340 
und nach § 10 Absatz 3“ zu ersetzen. Die Folgeänderung ist durch die Streichung des § 10 
Ab-satz 2 FSPersAV erforderlich geworden und spiegelt nun zugleich die aktuelle EU-
Rechtsvorgaben wider. 

Zu Nummer 5 (§ 15 Absatz 1 Nummer 3 FSPersAV) 

§ 15 Absatz 1 Nummer 3 der FSPersAV lautet: „die über ein gültiges medizinisches Taug-
lichkeitszeugnis nach § 7 verfügen“. Die Streichung der Angabe „nach § 7“ ist eine notwen-
dige Folgeänderung der Streichung des § 7 FSPersAV. Das medizinische Tauglichkeits-
zeugnis ist auch weiterhin Voraussetzung für die Erteilung der Fluglotsenlizenz, so dass 
nur der Bezug auf § 7 gestrichen werden kann, nicht aber die komplette Nummer 3. 

Zu Nummer 6 (§15 Absatz 1 Nummer 4 FSPersAV) 

§ 15 Absatz 1 Nummer 4 der FSPersAV verlangt den Nachweis einer ausreichenden 
Sprachkompetenz „nach § 10 Abs. 2 und 3“. Insoweit gilt Anhang I ATCO.B.030 der Ver-
ordnung (EU) 2015/340, sodass die Angabe „Absatz 2“ ersetzt werden muss. 

Zu Nummer 7 (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FSPersAV) 

Nach § 16 Absatz 1 Satz 3 FSPersAV gilt Satz 1 entsprechend auch für medizinische Taug-
lichkeitszeugnisse, „die nach § 7 Absatz 2 erteilt wurden.“ Die Streichung des § 16 Absatz 1 
Satz 3 FSPersAV ist eine Folgeänderung der Streichung des § 7 FSPersAV. 

Zu Nummer 8 (§ 25 Absatz 5 Satz 1 FSPersAV) 

Nach § 25 Absatz 5 Satz 1 FSPersAV widerruft die Aufsichtsbehörde eine Auszubildenden-
lizenz, wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, nach denen die nach § 7 erforderliche 
medizinische Tauglichkeit des Lizenzinhabers voraussichtlich auf Dauer nicht mehr gege-
ben ist. Das medizinische Tauglichkeitszeugnis ist auch weiterhin Voraussetzung für die 
Fluglotsenlizenz, so dass nur der Bezug auf § 7 FSPersAV gestrichen werden kann, nicht 
aber der komplette Satz. 

Zu Nummer 9 (§ 25 Absatz 6 FSPersAV) 

§ 25 Absatz 6 FSPersAV wird wie folgt geändert: Eine Auszubildendenlizenz kann von der 
Aufsichtsbehörde auf Antrag erneuert werden, wenn die Voraussetzungen des § 6 entspre-
chend sowie ein gültiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis vorliegen, die Sprachkompe-
tenz nach Anhang I ATCO.B.030 der Verordnung (EU) 2015/340 und nach § 10 Absatz 3 
nachgewiesen und sichergestellt ist, dass die erforderlichen Kenntnisse und grundlegenden 
Fertigkeiten nach § 9 für die betriebliche Ausbildung zum Erwerb der jeweiligen Berechti-
gungen vorhanden sind. 

Zu Nummer 10 (§ 26 FSPersAV) 

§ 26 der Verordnung über das erlaubnispflichtige Personal der Flugsicherung und seine 
Ausbildung (FSPersAV) regelt die Gültigkeit, Verlängerung und Erneuerung von Berechti-
gungen und die betrieblichen Kompetenzprogramme. Diese sind bereits in der Verordnung 
(EU) 2015/340 der Kommission vom 20. Februar 2015 zur Festlegung technischer Vor-
schriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf Lizenzen und Bescheinigungen von 
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Fluglotsen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 der Kommission auf europäischer 
Ebene geregelt und können daher in § 26 Absatz 2 FSPersAV gestrichen werden.  

Im Regelungstext ist der Paragraf, der gestrichen wurde, mit „(weggefallen)“ zu gekenn-
zeichnen, um die fortlaufende Zählung der geltenden Gliederungseinheiten nicht zu unter-
brechen. 

Zu Nummer 11 (§ 27 Absatz 4 Nummer 2 FSPersAV) 

Folgeänderung in § 27 Absatz 4 Nummer 2 FSPersAV durch Streichung des § 7 
FSPersAV. 

Zu Nummer 12 (§ 47 Absatz 9 FSPersAV) 

Folgeänderung in § 47 Absatz 9 FSPersAV durch Streichung des § 26 Absatz 2 FSPersAV. 

Zu Nummer 13 (§ 47 Absatz 11 FSPersAV) 

Folgeänderung in § 47 Absatz 11 FSPersAV durch Streichung des § 7 FSPersAV. 

Zu Nummer 14 

Anlage 1 hat die Überschrift „Anlage 1 (zu den §§ 9, 10 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 1, 2, 3 und 
5, § 47 Absatz 5 und 8)“ und Nummer 2.1 a) 6. Bulletpoint „entsprechen die englische und 
– soweit erforderlich – die deutsche Sprachkompetenz den Anforderungen nach § 10 Ab-
satz 2 und 3 und ermöglichen damit die vorschriftsgemäße und funktionsbezogene Kom-
munikation“. Durch die Streichung des § 10 FSPersAV ist hier eine Folgeänderung erfor-
derlich. In der Überschrift der Anlage 1 wird die Angabe „10 Absatz 1 und 2“ ersetzt durch 
die Angabe „10 Absatz 1“. 

Zu Nummer 15 

Weitere Änderung in der Anlage I Nummer 2.1 Buchstabe a, 6. Bulletpoint: Die Angabe 
„§ 10 Absatz 2“ wird – nach Streichung des § 10 Absatz 2 FSPersAV – durch die Bestim-
mungen der Verordnung (EU) 2015/340 ersetzt. 

Zu Artikel 16 (Änderung der Luftverkehrs-Ordnung) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Der Änderungsbefehl fügt den neu geschaffenen § 17a Luftverkehrs-Ordnung in ddie In-
haltsübersicht ein. 

Zu Nummer 2 (§ 7 LuftVO) 

§ 7 der Luftverkehrs-Ordnung betrifft die Meldung von Unfällen und Störungen. Mit der Neu-
fassung der Vorschrift werden Abweichungen von der vorrangig anzuwendenden Verord-
nung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 
2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluft-
fahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG, auf die künftig in der jeweils geltenden 
Fassung Bezug genommen wird, beseitigt. 

Unionsrechtswidrig und daher zu streichen war eine nach der jeweiligen Funktion der Be-
teiligten gestaffelte Meldepflicht als auch die Beschränkung der Meldepflicht bei schweren 
Störungen auf einzelne Luftfahrzeugarten.  
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Zudem wird zukünftig verzichtet auf die über die Vorgaben der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010 hinausgehende Meldepflicht an die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung 
(BFU) bei Unfällen oder schweren Störungen von deutsch registrierten oder deutsch betrie-
benen Luftfahrzeugen im Ausland. International besteht nach Artikel 9 Absatz 2 und Arti-
kel 10 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 Kapitel 4 des Anhangs 13 des Abkommens über 
die Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (BGBl. 1956 II S. 411) eine Melde-
pflicht nur an die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Ereignisortstaates. Diese Stelle infor-
miert und beteiligt die Sicherheitsuntersuchungsstellen des jeweiligen Eintragungs-, Betrei-
ber, Hersteller- und Entwicklungsstaates. Eine Meldung bei solchen Ereignissen auch an 
die BFU ist also weder angebracht noch erforderlich. Der Verzicht auf eine solche Doppel-
meldung trägt zudem zum Bürokratierückbau und zur Entlastung der BFU bei. 

Luftsportgeräte gehören nach Artikel 3 Nummer 28 der Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 zu 
den Luftfahrzeugen. Die bisherige Befreiung für Luftsportgeräte von der Meldepflicht nach 
§ 7 Absatz 1 im bisherigen § 7 Absatz 1 Satz 4 LuftVO sowie die ausschließliche Melde-
pflicht an die Luftsportverbände im Fall von Unfällen und schweren Störungen mit Luftsport-
geräten, ist europarechtswidrig und ist daher ebenfalls zu streichen. 

Absatz 5 konnte aufgrund der spezialgesetzlichen Regelungen in § 25 des Flugunfall-Un-
tersuchungs-Gesetzes (FlUUG) und Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 gestri-
chen werden. 

Zu Nummer 5 (§ 9 Absätze 1 bis 3 LuftVO) 

§ 9 der Luftverkehrs-Ordnung betrifft die Meldung sicherheitsrelevanter Ereignisse. Mit der 
Neufassung der Absätze 1 bis 3 werden Abweichungen von der vorrangig anzuwendenden 
Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt 
(ABl. L 122 vom 24.4.2014, S.18) beseitigt.  

Zu Nummer 6 (§ 10 LuftVO) 

Die Vorschrift des § 10 Luftverkehrs-Ordnung ist veraltet und entspricht nicht mehr in Gänze 
den anwendbaren EU-Anforderungen. § 10 LuftVOwar daher zu streichen. 

Zu Nummer 7 (§ 17a LuftVO – neu –) 

Nach dem Abschuss des Luftfahrzeuges der Malaysian Airlines (Flugnummer MH17) über 
der Ukraine am 17. Juli 2014 sind die Bestimmungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Or-
ganisation (ICAO), unter anderem des Anhangs 6 (Betrieb von Luftfahrzeugen), Anhangs 
11 (Flugverkehrsdienste), Anhangs 15 (Flugberatungsdienst) und Anhangs 17 (Luftsicher-
heit) Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (BGBl. 1956 
II S. 411sukzessive weiterentwickelt worden (vgl. auch die Zusammenfassung der relevan-
ten Bestimmungen im ICAO Dokument 10084 „Handbuch zur Risikobewertung für den Be-
trieb ziviler Luftfahrzeuge in der Nähe von oder über Konfliktzonen“, 3. Auflage 2023). 

Die Auswahl der Flugstrecke zu einem Zielflughafen hat die Bundesrepublik Deutschland 
vor Erlass des ersten Flugverbots im März 2015 für bestimmte Fluginformationsgebiete 
(Flight Information Region, FIR) im Ausland dem Risikomanagement der Luftfahrtunter-
nehmen und den Luftfahrzeugführern überlassen. Das galt auch dann, wenn auf der Stre-
cke Kriegs- oder Krisenregionen im Ausland angeflogen oder überflogen werden mussten. 
Die Wahl der Strecke wurde allein dem Risikomanagement der Luftfahrtunternehmen über-
lassen.  

Der in die Luftverkehrs-Ordnung neu eigefügte § 17a übernimmt die im Jahr 2020 in Kraft 
getretene Vorgabe „Standard 4.1.2“ des Anhangs 6 des Abkommens über die Internationale 
Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (BGBl. 1956 II S. 411) zur Durchführung einer flug-
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betrieblichen Risikobewertung. Danach hat der verantwortliche Pilot eines Luftfahrzeugs 
sicherzustellen, dass ein Flug erst begonnen oder wie geplant fortgesetzt wird, wenn mit 
allen verfügbaren Mitteln festgestellt wurde, dass der Luftraum, der die beabsichtigte Stre-
cke vom Abflugplatz zum Flugplatz der Ankunft enthält, einschließlich der beabsichtigten 
Start-, Ziel- und alternativen Zwischenlande-Flugplätze, für den geplanten Flugbetrieb si-
cher genutzt werden kann. Beim Überfliegen oder in der Nähe von Gefahrengebieten ist 
eine Risikobewertung durchzuführen und sind, soweit erforderlich, geeignete Maßnahmen 
zur Risikosenkung zu ergreifen, um einen sicheren Flug zu gewährleisten. 

Die Änderung sieht zwar eine laufende obligatorische Risikobewertung durch die Luftfahrt-
unternehmen in Bezug auf Ihre Flugrouten vor, tatsächlich stellt sie jedoch die bereits seit 
Juli 2014 gelebte Praxis dar, so dass durch die Einführung dieser Pflicht in der Luftverkehrs-
Ordnung bei den Luftfahrtunternehmen kein weiterer Aufwand entsteht. 

Zu Nummer 8 (§ 21f Absatz 3 LuftVO) 

Zu Buchstabe b (§ 21f Absatz 3 Nummer 1 LuftVO, Genehmigungsvorbehalt zum 
Start von Modellflugzeugen mit mehr als 12 kg) 

§ 21f Absatz 3 der Luftverkehrs-Ordnung betrifft den Betrieb von Flugmodellen im Rahmen 
von Luftsportverbänden. Dieser nach Satz 1 Nummer 1 der Erlaubnis, sofern es sich um 
Flugmodelle handelt „mit mehr als 12 Kilogramm Startmasse“. 

Das in der Vergangenheit gute Sicherheitsniveau beim Betrieb von Modellflugzeugen 
konnte durch den gegenseitigen Austausch innerhalb der Verbandsstruktur beibehalten 
werden. Der Modellflugbetrieb im Rahmen der in Deutschland erteilten Verbandsbetriebs-
erlaubnis enthält bereits bewährte und Luftfahrt-Bundesamt genehmigte Verfahren zum Be-
trieb von Flugmodellen.  

Erfahrungen der Landesluftfahrtbehörden haben gezeigt, dass eine zusätzliche Genehmi-
gung für Modellflugbetriebe ab einer Startmasse von 12 kg grundsätzlich keinen Sicher-
heitsgewinn bietet, da allein die Vorgaben der Verbandsbetriebserlaubnis maßgeblich zur 
Betriebssicherheit beitragen. Vergleichend kommt hinzu, dass der Modellflugbetrieb außer-
halb des Verbandsrahmens in der offenen Kategorie gemäß Artikel 4 der Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/947 mit Modellflugzeugen mit einer Startmasse von bis zu 25 kg 
genehmigungsfrei möglich ist. Bei einer Änderung von Rahmenbedingungen sind die Mo-
dellflugverbände verpflichtet, gemäß § 21g Absatz 1 Satz 1 der Luftverkehrs-Ordnung die 
etablierten Verfahren unter Genehmigungsvorbehalt und Aufsicht des Luftfahrt-Bundesam-
tes risikobasiert fortzuentwickeln. 

Die Landesluftfahrtbehörden werden durch den Wegfall der Prüfung und Genehmigung ent-
lastet. 

Zu Buchstabe b (§ 21f Absatz 3 Satz 2 LuftVO, Genemigungsvorbehalt für 
Modellflugbetrieb bei Nacht) 

Über Satz 1 hinaus bedarf der Betrieb aller Flugmodelle bei Nacht im Sinne des Artikels 2 
Satz 2 Nummer 34 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 gemäß § 21f Absatz 3 
Satz 2 der Luftverkehrs-Ordnung der Erlaubnis. 

Der Flugbetrieb bei Nacht ist außerhalb der Verbandsbetriebserlaubnis ist ohne Genehmi-
gung in der offenen Kategorie möglich, wenn das Luftfahrzeug vom Fernpilot ununterbro-
chen in direkter Sicht betrieben werden kann (VLOS, Visual line of sight operation) werden 
kann. Der Betrieb außerhalb direkter Sicht (BVLOS, beyond visual line of sight operation) 
ist grundsätzliche nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.  
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Die Vorgaben zum Umgang vom Modellflugbetrieb in BVLOS im Rahmen der Verbandsbe-
triebserlaubnisse können bereits durch das Luftfahrt-Bundesamt genehmigt werden. Somit 
kann eine zusätzliche Genehmigung der Landesluftfahrtbehörden entfallen. 

Sind in der Verbandsbetriebserlaubnis der Luftsportverbände keine Verfahren zu BVLOS 
genehmigt, so ist dieser Betrieb auch nicht durchführbar. 

Die Landesluftfahrtbehörden werden durch den Wegfall der Prüfung und Genehmigung ent-
lastet. 

Zu Nummer 9 (§ 21k LuftVO – neu –) 

§ 21k der Luftverkehrs-Ordnung betrifft den Betrieb von unbemannten Fluggeräten durch 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. 

In Ihrer Mitteilung vom 20. Juni 2022 an das Bundesministerium für Verkehr zur Auslegung 
des Artikels 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/1139 hat die 
Europäische Agentur für Flugsicherheit (European Aviation Safety Agency, EASA) festge-
halten, dass hierunter Luftfahrzeuge fallen, wenn sie für Tätigkeiten oder Dienste für das 
Militär, den Zoll, die Polizei, Such- und Rettungsdienste, die Brandbekämpfung, die Grenz-
kontrolle und Küstenwache oder ähnliche Tätigkeiten oder Dienste eingesetzt werden, die 
unter der Kontrolle und Verantwortung eines Mitgliedstaats im öffentlichen Interesse von 
einer mit hoheitlichen Befugnissen ausgestatteten Stelle oder in deren Auftrag durchgeführt 
werden. 

Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts begründet für alle innerstaatlichen Organe die 
Verpflichtung, unmittelbar anwendbares Unionsrecht ohne Rücksicht auf nationales Recht 
anzuwenden und entgegenstehendes innerstaatliches Recht unberücksichtigt zu lassen 
und dieses anzupassen. 

Die nicht im Einklang mit Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festle-
gung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Er-richtung einer Agentur der 
Europäischen Union für Flugsicherheit stehenden Aussagen des § 21k der Luftverkehrs-
Ordnung werden daher wie folgt angepasst: 

In § 21k Absatz 1 der Luftverkehrs-Ordnung wird die nationale Beschränkung auf „25 Kilo-
gramm Startmasse“ gestrichen. 

Die Ausnahme „von der Pflicht zum Betrieb von Zusatzgeräten für die direkte Fernidentifi-
zierung“ in § 21k Absatz 3 der Luftverkehrs-Ordnung stellt eine Doppelregelung dar, die 
gestrichen wird. 

Die Neuregelung des § 21k der Luftverkehrs-Ordnung stellt nun auf den Zweck der „Ver-
wendung“ des (unbemannten Fluggerätes) ab. Auf Einordnung des Rechtsträgers als „Be-
hörde und Organisation mit Sicherheitsaufgaben (BOS)“, welche im Wesentlichen als Nut-
zer des Digitalfunks BOS und Berechtigte im Sinne von § 4 Funkrichtlinie Digitalfunk BOS 
– Anerkennungsrichtlinie vom 07.07.2021, GMBl 2021 Nummer 44/45, S. 999 zu verstehen 
sind, kommt es nicht an. Dies wird dem Bedürfnis gerecht, auch solche Sicherheitsakteure 
zu erfassen, die keine Sicherheitsbehörden im eigentlichen Sinne sind, aber zur Sicher-
heitsgewährleistung des Staates beitragen (u.a. Verfassungsschutzbehörden bzw. Nach-
richtendienste, Bundeszollverwaltung, Bundeswehr, Ordnungsbehörden; vgl. Thiel, in: Diet-
rich/Fahrner/Gazeas/von Heintschel-Heinegg, Handbuch Sicherheits- und Staatsschutz-
recht, 2022, § 7 Rn. 4 ff.). Das Abstellen auf den Zweck des -„Einsatzes“- bzw. der -„Ver-
wendung“- ermöglicht eine Harmonisierung und erleichtert die Kooperation zwischen den 
verschiedenen Sicherheitsakteuren von Bund und Ländern, um die Staatsaufgaben zu ge-
währleisten. 
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Der Einsatz unbemannter Fluggeräte muss zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter Berücksich-
tigung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung (gesetzlich) vorgeschrieben oder erforder-
lich sein; d.h. der Einsatz muss im konkreten Fall der Aufgabenwahrnehmung dienen. 
Hierzu zählt eine Vielzahl an Anwendungen im öffentlichen Interesse, beispielsweise die 
luftgestützte Vermessung und Kartierung von Dürreschäden durch eine Forstbehörde, ggf. 
auch die Dokumentation des Baufortschritts größerer Maßnahmen der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung, oder der Transport medizinischer Güter im Auftrag einer Universitätskli-
nik, insbesondere wenn es der Eilfall erfordert. 

Erfasst werden auch weiterhin die Fälle, in denen die Behörde über keine eigenen unbe-
mannten Fluggeräte verfügt, sondern sich diese zur Verfügung stellen lässt. In diesen Fäl-
len beaufsichtigt sie den Einsatz und trägt die Verantwortung. Im Falle einer Verletzung der 
Aufsichtspflicht können Amtshaftungsansprüche in Betracht kommen (vgl. bereits BR-Drs. 
39/17 vom 18.01.2017, S. 20 f. (Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten 
Fluggeräten) zu § 21a Absatz 2 LuftVO a.F.). 

Ferner soll zur Erhöhung der Rechtssicherheit definiert werden, was national unter „ähnli-
che Tätigkeiten oder Dienste“ im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) 2018/1139 fallen soll, z.B. die Wasser- und Schifffahrtsbehörden im 
Zusammenhang mit Bauwerksinspektionen, der Erfassung von Schäden im Uferbereich, 
Erstellung von Luftaufnahmen bei Havarie, Bau- und Unterhaltung von Anlagen, Gefahren-
erkennung angreifender Priele im Wattgebiet, Verkehrssicherheitsprüfung, Freihalteberei-
che oder Forstbehörden im Zusammenhang mit Gefahrerforschungseingriffen, einschließ-
lich der Beseitigung von Forstschäden. Ob demgegenüber Einsätze von unbemannten 
Fluggeräten z.B. für die Öffentlichkeitsarbeit (Foto- und Videoaufnahmen für Social Media, 
Webseiten, Druckmittel, etc.) erfasst werden, hängt vom Einzelfall ab; entscheidend ist stets 
das „öffentliche Interesse“ und ob der Einsatz des unbemannten Fluggerätes dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz entspricht (Mitteleinsatz). 

Neben (internen) Dienstanweisungen der Behörden kann es Richtlinien, Gemeinsame 
Grundsätze, Handbücher, Leitfäden oder Empfehlungen – wie die „Empfehlungen für Ge-
meinsame Regelungen zum Einsatz von Drohnen im Bevölkerungsschutz“ (EGRED 2), die 
unter fachlicher Beteiligung von Bundes- und Landesbehörden aus dem Bevölkerungs-
schutz sowie der Luftfahrt erarbeitet worden sind (siehe https://www.bbk.bund.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Krisenmanag-
ment/EGRED2.pdf?__blob=publicationFile&v=25) - geben. Sie stellen eine Möglichkeit dar, 
für bestimmte Bereiche zum einen Klarheit über den Anwendungsbereich der europarecht-
lichen Ausnahme nach der Verordnung (EU) 2018/1139 auf nationaler Ebene zu erreichen 
(Überblick über die nationalen Anwendungsfälle, siehe unten stehende Tabelle), und zum 
anderen eine gewisse Harmonisierung der ggf. unterschiedlichen Handhabung von Droh-
neneinsätzen in der Praxis durch die verschiedenen öffentlichen oder privaten Rechtsträger 
mit Aufgaben im öffentlichen Interesse zu erreichen; letzteres kann sich beziehen auf z.B. 
flugbetriebliche Herausforderungen beim Transport etwaiger Gegenstände durch die Droh-
ne (Transporte von Laborproben und Blutprodukten oder medizin-technischen Geräten, wie 
automatischen externen Defibrillatoren zur Unterstützung der Notfallversorgung). 

Solche Festlegungen in Richtlinien, Gemeinsamen Grundsätzen, u. ä. für bestimmte Berei-
che (z.B. Drohnen im Bevölkerungsschutz, Drohnen in der medizinischen Versorgung, 
Drohnen in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Drohnen im Bereich des Vermes-
sungswesens, der Kartographie und Geodäsie etc.) können jederzeit „fortgeschrieben“ wer-
den, z.B. wenn neue technische Entwicklungen in der unbemannten oder bemannten Luft-
fahrt berücksichtigt werden sollen. Sie werden vielfach zu einer Beschleunigung des Ver-
fahrens beitragen, sowohl für „Behörden“ im Sinne des § 1 Absatz 4 der Verwaltungsver-
fahrensgesetze (VwVfG), die mit unbemannten Fluggeräten hoheitliche oder öffentliche 
Aufgaben erfüllen wollen, und die als vollziehende Gewalt gemäß Artikel 20 Absatz 3 des 
Grundgesetzes an Gesetz und Recht gebunden sind, als auch für die Luftfahrtbehörden 
des Bundes (Luftfahrt-Bundesamt; LBA) und der Länder, die ihre Zuständigkeit nicht auf 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Krisenmanagment/EGRED2.pdf?__blob=publicationFile&v=25
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Krisenmanagment/EGRED2.pdf?__blob=publicationFile&v=25
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Krisenmanagment/EGRED2.pdf?__blob=publicationFile&v=25
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das LBA zurück-übertragen haben (vgl. § 31 Absatz 2a, Absatz 2 Nummer 16b LuftVG in 
Verbindung mit § 21b Absatz 2 LuftVO: derzeit Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Niedersachsen, und Rheinland-Pfalz), die diesen Behörden im Rahmen der Amts-
hilfe (§ 4 VwVfG) beratend und Auskunft gebend zur Seite stehen. 

Diese Überlegungen wurden vom Bundesministerium für Verkehr im Laufe der 20. Legisla-
turperiode mit den Ländern und Verbänden eingehend erörtert und haben nun auch Ein-
gang in die Empfehlungen des Arbeitskreises VIII (Luftverkehr) auf der 64. Tagung des 
Deutschen Verkehrsgerichtstages vom 27. bis 30. Januar 2026 in Goslar gefunden. Der 
Arbeitskreis hat insoweit folgende Empfehlung an den Verordnungsgeber gerichtet: 

„3. Der Verordnungsgeber sollte klarstellen, dass das Behördenprivileg des § 21k Luftver-
kehrs-Ordnung (LuftVO) für sämtliche Behörden gilt (funktionaler Behördenbegriff). Hierbei 
ist die Pflicht einzuführen, die Sicherheitsziele der Verordnung (EU) 2018/1139 zu berück-
sichtigen. Die Regelungen des § 30 Luftverkehrsgesetz bleiben unberührt. Die Ausnahme 
von der Pflicht zur Fernidentifizierung nach § 21k Absatz 3 LuftVO sollte auf ein für die Er-
füllung der jeweiligen Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderliches Maß reduziert wer-
den.“ 

Zu Buchstabe a (§ 21k Absatz 1 LuftVO) 

Die Wörter „mit weniger als 25 Kilogramm Startmasse“ in § 21k Absatz 1 der Luftverkehrs-
Ordnung sind zu streichen, da insoweit der Anwendungsvorrang des Unionsrechts gilt. 

Zur Erhöhung der Rechtssicherheit und -klarheit wird positiv-rechtlich geregelt, in welchen 
Fällen national der Betrieb unbemannter Fluggeräte im öffentlichen Interesse durch oder 
unter Aufsicht von Behörden sowie Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Rahmen 
ihrer gesetzlichen Aufgaben keiner Betriebsgenehmigung nach Artikel 12 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947 bedarf („ähnliche Tätigkeiten oder Dienste“).  

Die Ausnahmeregelung ist für Behörden sowie Organisationen mit Sicherheitsaufgaben je-
weils nur dann einschlägig, wenn der Betrieb unbemannter Fluggeräte „im öffentlichen In-
teresse“ und „durch oder im Auftrag und unter Aufsicht“ von Behörden bzw. Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse er-folgt. 

Zu beachten ist stets, dass die Nutzung der Ausnahmeregelung nicht zu Einschränkungen 
beim Sicherheitsniveau führen darf (vgl. Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung 
(EU) 2021/1139); d.h. es liegt in der Verantwortung der Behörde bzw. Organisation mit Si-
cherheitsaufgaben, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben von der Ausnahme Ge-
brauch macht, in der Praxis mit der ihr eingeräumten Möglichkeit verantwortungsbewusst 
umzugehen, und insbesondere den allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit zu wahren. 

Der nach nationalem Recht geforderte „Zusammenhang mit Not- und Unglücksfällen sowie 
Katastrophen“ in § 21k Absatz 1 Nummer 2 der Luftverkehrs-Ordnung beim Einsatz von 
unbemannten Fluggeräten durch oder unter Aufsicht von „Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben“ ist unionsrechtlich nicht vorgesehen und wird daher gestrichen. Durch die Strei-
chung wird auch deutlich, dass der oftmals in der Praxis zu Unsicherheiten führende „Be-
trieb zu Ausbildungs- und Übungszwecken“ ganz klar von der Ausnahme erfasst und somit 
ebenfalls „privilegiert“ wird. 

Zu Buchstabe b (§ 21k Absatz 2 LuftVO) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, um den Absatz 2 an den neuen § 21k 
Absatz 1 LuftVO anzugleichen. 
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Zu Buchstabe c (§ 21k Absatz 3 LuftVO) 

Die in Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/1139 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 festgelegte Ausnahme zur „Aus-
rüstung zur Fernsteuerung von Luftfahrzeugen“ wird von § 21k Absatz 3 LuftVO aufgegrif-
fen. Die (deklaratorische nationale Regelung der) Ausnahme „von der Pflicht zum Betrieb 
von Zusatzgeräten für die direkte Fernidentifizierung“ in § 21k Absatz 3 LuftVO ist nicht 
notwendig und wird daher gestrichen. 

Zu Artikel 17 (Inkrafttreten) 

Artikel 17 regelt das Inkrafttreten der Verordnung. Das Inkrafttreten gekoppelt mit dem In-
krafttreten des Bürokratierückbaugesetzes Verkehr in Absatz 1 ist insbesondere notwendig, 
um die Regelungen zur Bürokratieentlastung gleichzeitig einführen zu können. Im Interesse 
aller Beteiligten ist ein paralleles Inkrafttreten vorgesehen. 

Um die notwendigen digitalen Systeme zu schaffen und den Betroffenen ausreichend Vor-
laufzeit für das neue Verfahren zu gewähren, ist in Absatz 2 ein Inkrafttreten der Änderun-
gen in Artikel 12 Nummer 8 zum 01.05.2028 vorgesehen. 


